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ZUSAMMENFASSUNG 

Zur Sicherstellung der Stromversorgung der Neubaustrecke Wendlingen – Ulm ist der 
Ersatzneubau der Masten 91-94 der BL 510 sowie des Masten 1 der BL 511 bei Amstet-
ten notwendig. Der Ersatzneubau umfasst die Neuaufstellung der 5 Strommasten. Die 
bestehenden Masten werden demontiert und deren Fundamente vollständig rückgebaut.  

Zur Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Belange ist nach § 14 BNatSchG ein Land-
schaftspflegerischer Begleitplan (LBP) mit integrierter Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung 
(EAB) notwendig. Zudem sind die naturschutzrechtlichen Anforderungen des Arten-
schutzes nach § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) abzuarbeiten sowie 
eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. Die Ergebnisse sind in separaten Un-
terlagen (GÖG 2020 a,b) aufbereitet und deren Ergebnisse wurden in den LBP integriert. 

Das Plangebiet liegt südlich der Gemeinde Amstetten Bahnhof und südwestlich der B10 
sowie der Bahnverbindung Geislingen-Ulm (Bahnstrecke Nr. 4700). Im nördlichen Be-
reich ist das Gebiet geprägt durch das Industriegebiet Egelsee sowie die Bahntrasse 
und die B 10. Südlich des Gewerbegebietes folgt ein bewaldeter Hangbereich, der auf 
der Hochfläche in offene Grünland- und Ackerflächen übergeht.  

Das Vorhaben liegt teilweise im Landschaftsschutzgebiet 4.25.111 Amstetten. Durch 
den Neubau der Masten kommt es zu einer Erhöhung der Masten im Landschaftsschutz-
gebiet um 8 m (Mast 91) sowie 8 m (Mast 92). Nach den Ergebnissen des LBP führen 
die Erhöhungen auf Grund der bestehenden Vorbelastung jedoch nicht zu einer erheb-
lichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Dadurch wird kein Verbot nach § 4 der 
Verordnung des LSG Amstetten ausgelöst.  

Das Vorhaben betrifft weiterhin Teile das Naturschutzgebiets 4.272 Heiden in Lonsee 
und Amstetten (Teilgebiet). Das Vorhaben verstößt insbesondere gegen den § 4 (1,2) 
der Verordnung vom 27. September 1996. Jedoch sind Befreiungen möglich, wenn 
Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer und 
wirtschaftlicher Art für das Vorhaben streiten. Dies kann im vorliegenden Fall dargestellt 
werden. 

Das Vorhaben tangiert Flächen des FFH-Gebiets 7425-311 Kuppenalb bei Laichingen 
und Lonetal. Die FFH-Verträglichkeitsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche 
Beeinträchtigungen des FFH-Lebensraumtyps 6210 Kalk-Magerrasen bei Umsetzung 
der Schadensbegrenzungs- sowie Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen mit hin-
reichender Sicherheit ausgeschlossen werden können.  

Durch das Vorhaben sind Teilbereiche zweier nach § 33 NatSchG geschützter Biotope 
betroffen. Der Magerrasenstreifen am Lehrhau wird durch die benötigten Arbeitsflächen 
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beeinträchtigt. Der Eingriff kann jedoch durch Minimierungs- und Ausgleichsmaßnah-
men kompensiert werden. Eingriffe in die Hecke S Amstetten-Bahnhof können durch das 
Stellen eines Schutzzaunes während der Bauphase vermieden werden.  

Hinsichtlich des besonderen Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG wurde eine ar-
tenschutzrechtliche Prüfung erstellt (GÖG 2020 a).  

In Bezug auf die Artengruppe der Vögel und Fledermäuse kann eine Verwirklichung von 
Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) unter 
Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen zur Bauzeitenbeschränkung ausgeschlossen 
werden.  

Für die Artengruppe der Vögel sind in den Spannfeldern der Masten Nr. 92 – 91 und 91 
– 1 auf dem Erdseil sogenannte Vogelschutzmarker zu installieren. Zudem ist für die 
Artengruppe der Vögel die Bauzeit auf die Zeit zwischen Anfang Oktober und Ende Feb-
ruar zu beschränken und für Fledermäuse auf die Zeit von Anfang November bis Ende 
Februar. Darüber hinaus sind Verbotstatbestände im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG (erhebliche Störung) bzw. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten) nicht zu erwarten. 

Die geplanten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für alle Schutzgüter sind in 
Kapitel 4 ausführlich beschrieben. 

Hinsichtlich der Schutzgüter Wasser sowie Klima/Luft ist unter Berücksichtigung der 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von keiner erheblichen Beeinträchtigung 
durch das Vorhaben auszugehen. 

Für das Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild/Erholung verbleiben unter Berücksichti-
gung der bereits erheblich technischen Überprägung der Umgebung durch die vorhan-
denen Bahnstromleitungen keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

Durch das Vorhaben ergibt sich beim Schutzgut Boden ein Defizit von -17.027 Ökopunk-
ten, für das Schutzgut Biotope ergibt sich durch die Rekultivierung der Bauflächen ein 
Plus von 19.010 Ökopunkten. Mit einem Plus von 1.983 Ökopunkten ist der Eingriff damit 
vollständig kompensiert.  

Im Bereich der Waldschneise wird für den temporären Eingriff in Waldbestände im Um-
fang von 7.840 m² ein Antrag auf befristete Waldumwandlung nach § 11 LWaldG gestellt. 
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 Einführung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 
Die Erweiterung der bestehenden Eisenbahnverbindung zwischen Stuttgart - Ulm - 
Augsburg um zwei Gleise ist im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes 
und im Bedarfsplan des Gesetzes über den Ausbau der Schienenwege des Bundes 
(BSWAG) enthalten (Projekt Nr. 20: ABS/NBS Stuttgart – Ulm – Augsburg), womit die 
Notwendigkeit der Maßnahme samt ihrer für den Betrieb notwendigen Anlagen, u.a. die 
nachfolgend beschriebenen 110-kV-Bahnstromleitungen Neu-Ulm – Amstetten BL 510 
(folgend BL 510) und Abzweig Amstetten – Plochingen BL 511 (folgend BL 511), gesetz-
lich festgestellt ist. Zur nachhaltigen Versorgung der genehmigten Neubaustrecke 
Wendlingen – Ulm (folgend NBS) mit elektrischer Energie sind folgende Vorhaben an 
den genannten Bahnstromleitungen geplant: 

BL 510: Mast Nr. 94, 93, 92 und 91 

Ersatzneubau mit Standortverschiebung inklusive der hierfür notwendigen Anlagenteile 
und Nebeneinrichtungen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. 

BL 511: Mast Nr. 1 

Ersatzneubau mit Standortverschiebung inklusive der hierfür notwendigen Anlagenteile 
und Nebeneinrichtungen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. 

Die Gruppe für Ökologische Gutachten wurde von der Omexom Hochspannung GmbH 
mit der Erstellung eines landschaftspflegerischen Begleitplans inklusive Eingriffs-Aus-
gleichsbilanzierung, sowie einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung und einer 
FFH-Verträglichkeitsprüfung beauftragt.  

Ziel des vorliegenden landschaftspflegerischen Begleitplans ist es, die durch das Vorha-
ben möglichen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes 
durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren und ggf. auszugleichen. 

1.2 Rechtliche Grundlagen 
Das entsprechende Instrument für die Abarbeitung der Eingriffsregelung (§§ 14ff 
BNatSchG) ist der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP). Dieser umfasst die detail-
lierte Ausarbeitung der notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung sowie zum Ausgleich 
und Ersatz, wobei die Maßnahmen aus der Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung und der 
artenschutzrechtlichen Prüfung einfließen. 

Gemäß den §§ 13 und 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs dazu verpflichtet, 
vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unver-
meidbare erhebliche Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstiger Weise zu 
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kompensieren (Ersatzmaßnahmen). Eine Beeinträchtigung gilt als ausgeglichen 
„…wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger 
Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederherge-
stellt oder neugestaltet ist.“ (§ 15 Abs. 2 BNatSchG). 

Der Umfang der notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ergibt sich aus der 
Gegenüberstellung aller erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen durch den 
Eingriff mit den voraussichtlich neu entstehenden Werten und Funktionen auf Kompen-
sationsflächen. 

Im Rahmen der Vorhabenplanung wurden zusätzliche Untersuchungen zum speziellen 
Artenschutz (saP) durchgeführt. Die Ergebnisse der Artenschutzprüfung wurden in das 
vorliegende Dokument eingearbeitet. 

1.3 Beschreibung des Vorhabens 
Die nachfolgenden Angaben sind dem technischen Erläuterungsbericht der Omexom 
Hochspannung GmbH (2019) entnommen: 

Die Bahnstrecke von Stuttgart nach München wird derzeit zwischen den Städten Stutt-
gart und Augsburg in mehreren Teilabschnitten ausgebaut bzw. neu errichtet (Neubau-
strecke Stuttgart – Ulm). Auf der Neubaustrecke sind zukünftig höhere Energieabforde-
rungen und in diesem Zusammenhang eine Zunahme von Energietransportaufgaben 
festzustellen. Um die Neubaustrecke zukünftig zuverlässig und wirtschaftlich mit elektri-
scher Energie versorgen zu können, soll das genehmigte Unterwerk Merklingen mit dem 
vorhandenen Unterwerk Amstetten elektrotechnisch verbunden werden. 

Die elektrotechnische Verbindung zwischen den beiden Unterwerken soll über zwei 
Stromkreise (Am – Mk 1 und Am – Mk 2) auf vorhandenen Trassen der BL 510 und BL 
511 sowie über die geplante Trasse der bereits planfestgestellten 110-kV-Bahnstromlei-
tung Abzweig II Amstetten –Merklingen BL 592 (folgend BL 592) realisiert werden. 

Ursprünglich sollten die BL 510 und BL 511 entsprechend der Planfeststellungsbe-
schlüsse hergestellt werden, indem die zusätzlichen Traversen II und III an den vorhan-
denen Masten montiert und die Beseilung der Stromkreise Am – Mk 1 und Am – Mk 2 
ausgeführt wird. Im Zuge von statischen Vorprüfungen durch die DB Energie GmbH 
wurde festgestellt, dass die Masten Nr. 94 - 91 der BL 510 sowie der Mast Nr. 1 der BL 
511 aufgrund ihres Alters und ihrer technischen Eigenschaften, bei Realisierung der 
Stromkreise Am – Mk 1 und Am – Mk 2, nicht den aktuellen normativen Anforderungen 
hinsichtlich der Standsicherheit und damit nicht den Anforderungen an Energieanlagen 
im Sinne des § 49 EnwG entsprechen. Daher ist ein Ersatzneubau der genannten Mas-
ten erforderlich. 

Im vorliegenden Fall ist eine Komplettabschaltung der BL 510 nicht möglich, weshalb bei 
einem standortgleichen Ersatzneubau der Masten die Betriebsführung jeweils mittels 
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viersystemigen Provisorien aufrechterhalten werden müsste. Die Ausführung der vier-
systemigen Provisorien wäre allerdings unter den gegebenen Umständen bautechnisch 
sehr anspruchsvoll und mit hohen Kosten verbunden bzw. würde im Wald zu größeren 
Eingriffen in den Waldbestand führen. Aus diesem Grund wurde ein Ersatzneubau der 
Masten mit einer Standortverschiebung vereinbart. 

Geplante Ersatzneubauten und Mastverschiebungen 

Die Masten Nr. 94 und 93 bzw. das Spannfeld Mast Nr. 94 - 93 befinden sich ausschließ-
lich auf Grundstücken der Heidelberg Manufacturing Deutschland GmbH und liegen in-
nerhalb des Betriebsgeländes der Firma. Nach Rücksprache mit der Heidelberg Manu-
facturing Deutschland GmbH als Grundstückseigentümerin bzw. -nutzerin wurde im 
Zuge der Planungsphase folgende Standortverschiebung vereinbart: 

• Der Mast Nr.94 wird innerhalb der Wiesenfläche um ca. 2,5 m entgegen der Lei-
tungsrichtung und ca. 13,8 m rechts der Trassenachse verschoben. 

• Der Mast Nr. 93 wird innerhalb der am Rand der Betriebsfläche vorhandenen Ge-
büsch- und Gehölzstrukturen um ca. 1,3 m entgegen der Leitungsrichtung bzw. in 
Richtung von Mast Nr. 92 und ca. 14 m rechts der Trassenachse verschoben. 

Die Masten Nr. 92 und Nr. 91 befinden sich im Bereich einer offen gehaltenen Wald-
schneise. Im Zuge der Planungsphase wurde in Abstimmungsgesprächen mit der 
Grundstückseigentümerin sowie mit zuständigen Fachbehörden des Landratsamtes Alb-
Donau-Kreis folgende Standortverschiebung im Zuge des Ersatzneubaus vereinbart:  

• Der Mast Nr. 92 wird innerhalb der bestehenden Trassenachse um ca. 15 m entge-
gen Leitungsrichtung verschoben.  

• Der Mast Nr. 91 wird innerhalb der bestehenden Trassenachse um ca. 13 m in Lei-
tungsrichtung verschoben.  

Im Zuge der Planungsphase wurde in Gesprächen mit dem Grundstückseigentümer 
bzw. -nutzer eine Verschiebung des Masts Nr. 1 der BL 511 um ca. 15 m in Leitungs-
richtung der BL 511 bzw. in Richtung der Wiesenfläche vereinbart.  
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Beschreibung der geplanten Maste 

Die geplanten Masten werden als Dreiebenenmasten ausgeführt. Diese basieren auf 
einem standardisierten Freileitungsgestänge aus einer Stahlgitterkonstruktion. Die 
Stahlteile bestehen aus verzinktem Baustahl und sind werkseitig mit einem Korrosions-
schutz versehen. 

Bei den in Tabelle 1 angegebenen Anlagenparametern der Masten sind die vorgesehe-
nen Masthöhen mit einem Höhenzuschlag von +0,5 m je Mast angegeben, der die im 
Freileitungsbau regelmäßig auftretenden Bautoleranzen (z.B. durch Bodenmodellierung, 
Fertigungstoleranzen o.ä.) berücksichtigt. Bei den Werten handelt es sich um Maximal-
werte die nicht überschritten werden.  

Tabelle 1: Anlageparameter der bestehenden und geplanten Maste (Quelle: Omexom 2019) 

Mastnr. Mastbild 
alt 

Mastbild 
neu 

Mast-
höhe [m] 
Traver-
senunter-
kante (alt)

Masthöhe 
[m] Tra-
versenun-
terkante 
(neu) 

Mast-
höhe 
[m] 
(Spitze) 
(alt) 

Mast-
höhe 
[m] 
(Spitze) 
(neu) 

be-Maß 
[m²] (alt) 

be-Maß 
[m²] 
(neu) 

BL 510 

94 2-Ebenen 3-Ebenen 21 28,5 42 47 43 44 

93 2-Ebenen 3-Ebenen 36 43,5 55 62 71 95 

92 2-Ebenen 3-Ebenen 17 22,5 33 41 19 29 

91 2-Ebenen 3-Ebenen 16 22,5 33 41 18 29 

BL 511 

1 1-Ebenen 3-Ebenen 20 25,5 37 44 37 37 

 

Die Festlegung der Bauart der benötigten Fundamente bzw. Gründungen der geplanten 
Masten erfolgt gemäß gängiger Praxis im Freileitungsbau sowie aus vergaberechtlichen 
Gründen erst nach der Ausschreibung im Zuge der bautechnischen Ausführungspla-
nung. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Topographie und der zu erwartenden 
Bodenarten bzw. Bodentypen werden voraussichtlich Flachgründungen in Form von 
Plattenfundamenten eingesetzt. Unter pessimistischer Annahme ist mit unterirdischen 
Fundamenten mit maximal 180 m³ je Mast sowie mit einer Baugrube von ca. 600 m³ (14 
m x 14 m x 3 m) je Maststandort zu rechnen. Die Fundamentköpfe umfassen einen 
Durchmesser von voraussichtlich 1,2 m je Eckstiel. 
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1.4 Beschreibung und Abgrenzung des Untersuchungsgebiets 

1.4.1 Naturräumliche Gegebenheiten und Nutzungsstruktur 
Gemäß der naturräumlichen Gliederung nach (DONGUS 1961) liegt der Eingriffsbereich 
im Naturraum Albuch und Härtsfeld und hier in der Untereinheit Lonetal-Kuppenalb. Die 
Lonetal-Kuppenalb ist eine wellig bis kuppig gegliederte Massenkalkhochfläche und bil-
det das stärker reliefierte Übergangsgebiet zwischen Mittlerer Alb und Ostalb. Trotz des 
Waldreichtums ist die Einheit relativ dicht besiedelt, wobei die Siedlungen entlang der 
Bahnlinie (u.a. Amstetten) einem stärkeren Einfluss der Industrialisierung unterliegen als 
die randlichen Gemeinden in denen der mittelbäuerliche Charakter noch vorherrscht. 

Diese landschaftlichen Unterschiede charakterisieren auch das Untersuchungsgebiet, 
welches sich südlich von Amstetten und südwestlich der Bundesstraße 10 befindet. Im 
nördlichen Bereich ist das Gebiet geprägt durch das Industriegebiet Egelsee sowie die 
Bahntrasse und die B 10. Südlich des Gewerbegebietes folgt ein bewaldeter Hangbe-
reich, der auf der Hochfläche in offene Grünland- und Ackerflächen übergeht.  

 
Abbildung 1: Lage des Untersuchungsgebietes.  

Innerhalb des Industriegebiets Egelsee liegt das Umspannwerk Amstetten welches den 
End- bzw. Anfangspunkt der Leitung BL 510 bildet. Diese verläuft von hier aus in südli-
cher Richtung und überspannt dabei zunächst die Betriebsflächen der Heidelberg Ma-
nufacturing Deutschland GmbH. Diese Flächen bestehen vor allem aus versiegelten Ge-
bäude- und Betriebsflächen (wie Straßen und Plätze) bzw. aus anthropogen stark über-
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prägten Grünflächen. In diesem Bereich befindet sich der Standort des Masten 94. Hie-
ran schließen sich die betriebseigenen Parkplätze an, die randlich von Gebüschen be-
grenzt werden (Standort Mast 93).  

Im weiteren Trassenverlauf steigt das Gelände stark an. Die Freileitung überspannt in 
diesem Bereich den Wald. Der Mast 92 steht an der Böschungskante im Übergang des 
Hanges zur Hochfläche. Auf der Hochfläche verläuft die Leitung weiterhin durch den 
Wald und überspannt bis zum Mast 91 eine ca. 35 m breite Waldschneise. Mast 91steht 
im Übergangsbereich vom Wald zum Offenland. Dort gabeln sich die Stromkreise auf, 
die BL 510 verläuft weiter in südliche Richtung während die BL 511 in westliche Richtung 
abzweigt. Die Leitungen überspannen hier zunächst einen Feldweg und anschließend 
landwirtschaftlich genutzte Flächen. Der Mast 1 der BL 511 steht innerhalb einer Acker-
fläche.  

Für den LBP umfasst der zu betrachtende Raum alle Flächen, die in der Reichweite 
potenzieller Wirkungen auf Naturhaushalt und Landschaft liegen. Zu betrachten sind alle 
bau- und anlagebedingt beanspruchten Flächen einschließlich der Ablagerungsflächen. 
Die geplanten Kompensationsflächen werden ebenfalls Bestandteil des Untersuchungs-
gebiets. 

Da es sich bei dem Vorhaben um den Umbau einer bestehenden Leitungstrasse mit nur 
geringfügiger Verschiebung der Maste handelt, wurde das Untersuchungsgebiet für die 
Schutzgüter Boden, Wasser sowie Pflanzen und Tiere auf ein Umfeld von 100 m zur 
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Trasse beschränkt. Für die Schutzgüter Klima/Luft sowie Landschaft wurde das Gebiet 
jeweils entsprechend der Gegebenheiten erweitert. 

 
Abbildung 2: Lage der Bahnstromleitung (rote Linie) sowie der Masten (rote Punkte und Nummerierun-

gen) und engeres Untersuchungsgebiet (rosa gestrichelte Linie). 

1.4.2 Raumordnerische und landesplanerische Vorgaben 
Der Landesentwicklungsplan macht keine spezifischen Angaben zum Planungsgebiet. 

Der Regionalplan der Region Donau Iller (REGIONALVERBAND DONAU-ILLER 2019) (s. Ab-
bildung 3) weist entlang des Hangverlaufes im Planungsraum sowie im Übergang zur 
Hochfläche ein Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege (PS. BI 1 (Z)) aus. 
Ziele dieser Gebiete sind:   

Z (5) Zur Sicherung und Entwicklung eines regionalen, räumlich und funktional zusam-
menhängenden Biotopverbundsystems, zum Erhalt von Kulturlandschaften und 
zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes werden 
in der Raumnutzungskarte Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege 
festgelegt. In den Vorranggebieten haben die Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege Vorrang vor anderen raumbedeutsamen Nutzungen. 

Z (6) In den Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege sind Planungen 
und Maßnahmen ausgeschlossen, soweit sie die Ziele und Funktionen der Vor-
ranggebiete erheblich beeinträchtigen. Ausgenommen sind die punkt- oder linien-
förmig in der Raumnutzungskarte dargestellten Infrastrukturen. Weitere öffentliche 
Infrastrukturen sind in den Vorranggebieten zulässig, soweit ihre Erforderlichkeit 
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nachgewiesen ist und keine gleichwertigen, geringer belastenden Standortalterna-
tiven zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für Erweiterungen land- oder forstwirt-
schaftlich privilegierter Vorhaben. 

Weiterhin sind die landwirtschaftlichen Hochflächen nördlich von Reutti als Vorbehalts-
gebiete für Land- und Forstwirtschaft (PS B1 2.1 G (3) ausgewiesen. 

G (3) Zur Sicherung zusammenhängender, aufgrund ihrer Wertigkeit und Bedeutung für 
die landwirtschaftliche Produktion besonders geeigneter Flächen werden in der 
Raumnutzungskarte Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft festgelegt. 

G (4) In den Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft kommt dem Erhalt der landwirtschaft-
lichen Flächen bei der Abwägung gegenüber entgegenstehenden Nutzungen ein 
besonderes Gewicht zu. Eine Flächeninanspruchnahme durch landwirtschafts-
fremde Nutzungen soll nur bei Fehlen gleichwertiger, die Landwirtschaft geringer 
belastender Standortalternativen erfolgen. Landwirtschaftskonforme Nutzungen 
sind in den Vorbehaltsgebieten grundsätzlich zulässig. 

Als nachrichtliche Übernahme ist unter BV 1.1.1 N (1) die vom Bund geplante Neubau-
maßnahme des Bedarfsplans für Bundesfernstraßen in der Raumnutzungskarte darge-
stellt. Diese Planung schneidet das Untersuchungsgebiet sowie die Bahnstromleitung 
südlich des Industriegebietes Egelsee.  
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Abbildung 3: Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans der Region Donau-Iller (un-

maßstäblich), rot umrandet = Lage des Untersuchungsgebiets.  
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 Bestandserfassung und Bewertung 
Die Bestandsbeschreibung basiert auf der Auswertung unterschiedlicher Grundlagen, 
die in den jeweiligen Kapiteln genannt werden sowie auf eigenen Erhebungen. Sie er-
folgt getrennt nach den im LBP abzuhandelnden Schutzgütern: 

• Boden 
• Wasser 
• Klima/Luft 
• Pflanzen/Tiere/Biologische Vielfalt 
• Landschaft/Erholung 

Zunächst werden jedoch die im Gebiet vorhandenen Schutzgebietsausweisungen be-
schrieben.  

2.1 Schutzausweisungen 
Die Lage und Abgrenzung von Schutzausweisungen ist in Abbildung 4 dargestellt. In 
Tabelle 2 werden die vorkommenden Kategorien und Gebiete aufgelistet. Im Folgenden 
werden die Schutzgebiete hinsichtlich ihres Schutzzweckes und der darin einzuhalten-
den Verbote beschrieben. Daraus leiten sich die entsprechenden Befreiungsvorausset-
zungen ab. 

Tabelle 2: Liste aller im engeren Untersuchungsgebiet vorkommenden Schutzgebiete 

Schutzkategorie Bezeichnung und Nummer des Gebietes  

FFH-Gebiet 7425-311 Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal (Teilgebiet) 

Naturschutzgebiet 4.272 Heiden in Lonsee und Amstetten (Teilgebiet) 

Landschaftsschutzgebiet 4.25.111 Amstetten 

Geschützte Biotope nach 
§ 30 BNatSchG bzw. 
§ 30a LWaldG 

173254251600 Magerrasenstreifen am Lehrhau N Reutti  
274254251059 Ehemaliger Hutewald am Lehrhau N Reutti 
174254251593 Hecke S Amstetten-Bahnhof  

Wasserschutzgebiet WSG 1 ZV Landwasserversorgung Stuttgart (WSG-Nr-Amt 425.001) Zone III und IIIA 

 

2.1.1 Natura 2000-Gebiet „Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal“ 
Der Verlauf der Bahnstromleitung quert im Bereich des Übergangs vom Wald zum Of-
fenland ein Teilgebiet des FFH-Gebietes 7425-311 Kuppenalb bei Laichingen und Lo-
netal. Insgesamt umfasst das Gebiet 39 Teilflächen mit einer Gesamtfläche von 
1.781 ha. Von der Planung betroffen ist das Teilgebiet 18 Heiden in Lonsee und Amstet-
ten nördlich Reutti, mit insgesamt 3,4 ha. Der Mast 91 steht derzeit teilweise im FFH-
Gebiet, rückt jedoch durch die Versetzung nach Nordosten weiter vom Gebiet ab.  

Auf Grund der Betroffenheit des FFH-Gebiets wurde eine FFH-Verträglichkeitsprüfung 
durchgeführt, deren Ergebnisse in den LBP integriert werden. 
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Abbildung 4: Schutzgebiete im Umfeld der Planung.  

2.1.2 Naturschutzgebiet „Heiden in Lonsee und Amstetten“ 
Die Bahnstromleitung quert im Bereich des Übergangs vom Wald zum Offenland das 
Naturschutzgebiet (NSG) Nr. 4.272 Heiden in Lonsee und Amstetten. Insgesamt ist das 
NSG 123 ha groß. Das betroffene Teilgebiet Lehrhau auf Gemarkung Amstetten hat eine 
Größe von 5,9 ha. Von der Planung direkt betroffen durch Baustelleneinrichtungsflächen 
sind 344,4 m². 

Schutzzweck 

Nach § 3 der Verordnung des Regierungspräsidiums Tübingen über das Naturschutzge-
biet vom 27. September 1996 ist der  

Schutzzweck die Erhaltung der landschaftstypischen und kulturhistorisch bedeutsamen 
Kalkmagerrasen, Wacholderheiden, Weidewälder, Wälder trockenwarmer Standorte so-
wie die Erhaltung der Reste der ehemals viel ausgedehnteren Weideflächen für Schafe 
in extensiver Hütehaltung. 

Der Schutzzweck ist insbesondere 

1. die Erhaltung der auf noch beweideten Flächen vorhandenen Magerwiesen 
(Mesobrometum erecti) bzw. des Enzian Schillergrasrasens (Gentiano Koele-
rietum) und der frühlingsenzianreichen Halbtrockenrasen (Gentiano vernae 
Brometum) sowie der basenreichen Kalkmagerrasen des Mesobromion und bo-
densaurer Bereiche (Aveno Genistetum sagittalis); 
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2. die Erhaltung der Flächen als Habitat der artenreichen und bedrohten Pflanzen- 
und Tiergemeinschaften der Felsen, der Trockenrasen, der Halbtrockenrasen 
und der naturnahen Wälder und Gebüsche im Verbund als trockenwarme Bio-
tope mit wertvoller, gefährdeter Flora und Fauna als Zufluchtsort für zahlreiche 
licht- sowie wärmeliebende Pflanzen und Tierarten, die in unserer heutigen 
Landschaft kaum noch Lebensraum finden; 

3. die Bewahrung der Heideflächen vor Umbruch, Aufforstung und anderen Nut-
zungsintensivierungen; 

4. die Bewahrung der landschaftsprägenden Schönheiten und Eigenarten, die im 
Naturraum eine Besonderheit darstellen und als Relikte der früheren Wirt-
schaftsweise von hohem landeskulturellem Wert sind; 

5. die Erhaltung der Eignung dieser Flächen für eine Erholung mit hohem Erleb-
niswert. 

Schutzziel ist die dauerhafte Sicherung der Heiden durch Nutzung als Schafweideflä-
chen, deren Erweiterung im Rahmen von Flächenstilllegungen in der Landwirtschaft und 
die Abwendung von Gefährdungen. 

Das Teilgebiet Lehrhau stellt als letzter mehr oder weniger offener Bereich neben dem 
Gebiet „Hohe Egert" auf der östlichen Albhochfläche der Gemarkung und als wichtige 
Schafweidefläche des Heideverbunds Lonsee-Amstetten „Sicherungsfläche" dar, d.h. es 
ist unbedingt schutzwürdig. 

Verbote 

Nach §4 der Schutzgebietsverordnung sind  

(1) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, 
Beschädigung oder Veränderung des Schutzgebietes oder seiner Bestandteile, zu 
einer nachhaltigen Störung oder zu einer Beeinträchtigung der wissenschaftlichen 
Forschung führen können. 

(2) Im Naturschutzgebiet ist insbesondere verboten: 
1. bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung in der jeweils geltenden 

Fassung zu errichten oder der Errichtung gleichgestellte Maßnahmen durch-
zuführen, Sport-, Spiel-  oder Erholungseinrichtungen zu schaffen sowie Ein-
friedigungen jeder Art zu errichten; 

2. Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsanlagen anzulegen, Leitun-
gen zu verlegen oder Anlagen dieser Art zu verändern; ausgenommen sind 
Maßnahmen der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 bezeichneten Art und im übrigen Leitun-
gen öffentlicher Versorgungsträger und öffentliche Verkehrsanlagen, wenn 
bei ihrer Planung Einvernehmen mit der für Befreiungen zuständigen Natur-
schutzbehörde hergestellt wird. 
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Nach den Ergebnissen des LBP können nach § 4 die Nummern (1) und (2) als verbots-
auslösend eingestuft werden.  

Befreiungsvoraussetzungen 

Nach § 7 der Verordnung des Regierungspräsidiums Tübingen über das Naturschutzge-
biet „Heiden in Lonsee und Amstetten“ vom 27. September 1996 kann von diesen Vor-
schriften eine Befreiung erteilt werden. Die Befreiungsvoraussetzungen sind dem § 67 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit § 54 Naturschutzgesetz für 
Baden-Württemberg (NatSchG BW) definiert: 

BNatSchG § 67 Befreiungen 

(1) Von den Geboten und Verboten dieses Gesetzes, in einer Rechtsverordnung auf 
Grund des § 57 sowie nach dem Naturschutzrecht der Länder kann auf Antrag Befreiung 
gewährt werden, wenn 

1. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher 
sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder 

2. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung füh-
ren würde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschafts-
pflege vereinbar ist. 

NatSchG § 54 Befreiungen (zu § 67 BNatSchG) 

(1) Über Befreiungen von Rechtsverordnungen nach § 23 Absatz 2 bis 5 entscheidet die 
Naturschutzbehörde, die die Rechtsverordnung erlassen hat, soweit die Rechtsverord-
nung nichts anderes bestimmt. Über Befreiungen von Satzungen nach § 23 Absatz 6 
entscheidet die Gemeinde. 

(2) Für Befreiungen von den Verboten in § 30 Absatz 2, § 39 Absatz 1 und 2 Satz 1 
sowie Absatz 5, § 61 Absatz 1 BNatSchG sowie im Sechsten Teil dieses Gesetzes sind 
die unteren Naturschutzbehörden zuständig. Sind Naturschutzgebiete, Nationalparke, 
Nationale Naturmonumente oder Kern- und Pflegezonen eines Biosphärengebiets be-
troffen, gilt § 33 Absatz 3 Satz 1 dieses Gesetzes entsprechend. Für Befreiungen von 
sonstigen Geboten und Verboten des Bundesnaturschutzgesetzes, dieses Gesetzes o-
der der aufgrund dieser Gesetze erlassenen Vorschriften sind die höheren Naturschutz-
behörden zuständig. 

(3) Eine Befreiung nach § 67 BNatSchG wird durch eine nach anderen Vorschriften 
gleichzeitig erforderliche Gestattung ersetzt, soweit Bundesrecht nicht entgegensteht. 
Die Gestattung darf nur erteilt werden, wenn die Voraussetzungen des § 67 Absatz 1 
BNatSchG vorliegen und die zuständige Naturschutzbehörde ihr Einvernehmen erklärt 
hat. 
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Befreiungen sind hiernach möglich, wenn Gründe des überwiegenden öffentlichen Inte-
resses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art für das Vorhaben streiten. 
Dies kann im vorliegenden Fall dargestellt werden: 

Für den Neubau der Masten 91 bis 94 der BL 510 sowie des Masten 1 der BL 511 können 
zwingende Gründe des Öffentlichen Interesses festgehalten werden:  

 Gewährleistung der Standsicherheit der Masten aus statischen Gründen.  

 

2.1.3 Landschaftsschutzgebiet „Amstetten“ 
Die Bahnstromleitung quert das Landschaftsschutzgebiet „Amstetten“ südlich des In-
dustriegebietes entlang des Hangverlaufes bis auf die Hochfläche. Das LSG endet am 
Übergang vom Wald zum Offenland. Die Masten 91 und 92 liegen innerhalb des LSG. 
Durch den Umbau der Masten ist das LSG durch Baustelleneinrichtungsflächen auf 
7.495 m² sowie durch Neuversiegelung auf 3 m² betroffen.  

Schutzzweck 

Laut der Verordnung des Landratsamts Alb-Donau-Kreis über das Landschaftsschutz-
gebiet "Amstetten" vom 15. Mai 1998 ist der Schutzzweck des Landschaftsschutzgebie-
tes:  

 die Erhaltung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Hangbereiche des Lonetals 
sowie der gesamten Talformen der abzweigenden Trockentäler (Dettal, Kaubtal, 
Mühlentäle, Hackmessertal, Tiefental, Lontal, Duital, Vohtal, Engental und Tro-
ckentälchen "Gurgel") sowie der angrenzenden Albhochfläche; 

 die Erhaltung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Stubersheimer Alb im Be-
reich der Trockentäler Sackental, Hahnental, Kleubertal, Bräunisheimer Tal und 
Hundstal mit angrenzender Albhochfläche und den großen zusammenhängen-
den Waldgebieten; 

 der Erhalt eines Ausschnitts der charakteristischen Kuppenalb-Landschaft als 
Teil eines gemeindeübergreifenden Landschaftsschutzgebietes; 

 die Bewahrung der für die Kuppenalb typischen Landschaftsformen der Trocken-
täler und bewaldeten Kuppen sowie die Erhaltung der charakteristischen land-
schaftsbildprägenden und ökologisch wertvollen Kulturlandschaftselemente wie 
Feldhecken, Feldgehölze, Steinriegel, Wacholderheiden, Feldraine, Einzel-
bäume, Baumgruppen und Streuobstwiesen; 

 die Erhaltung unverbauter und landschaftsästhetisch ansprechender Teile der 
Kulturlandschaft als lokal und regional bedeutsamen Erholungsraum. 

Verbote 
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Nach § 4 der Verordnung sind in dem Landschaftsschutzgebiet alle Handlungen verbo-
ten, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem Schutzzweck zuwiderlaufen, 
insbesondere, wenn dadurch 

1. der Naturhaushalt geschädigt wird, 
2. die Nutzungsfähigkeit der Naturguter nachhaltig gestört wird, 
3. das Landschaftsbild erheblich nachteilig geändert oder die natürliche Eigenart 

der Landschaft auf andere Weise erheblich beeinträchtigt wird, 
4. der Naturgenuss oder der besondere Erholungswert der Landschaft erheblich 

beeinträchtigt wird. 

Erlaubnisvorbehalte 

Nach § 5 der Verordnung gilt folgendes: 

(1) Handlungen, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen 
Schutzzweck zuwiderlaufen können, bedürfen der schriftlichen Erlaubnis der unteren 
Naturschutzbehörde. 

 (2) Der Erlaubnis bedarf es insbesondere: 

. 

. 

3. ober- oder unterirdische Leitungen aller Art zu verlegen oder zu ändern; 

. 

. 

(3) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Handlung Wirkungen der in § 4 genannten Art 
nicht zur Folge hat oder solche Wirkungen durch Auflagen oder Bedingungen abge-
wendet werden können. Sie kann mit Auflagen, unter Bedingungen, befristet oder 
widerruflich erteilt werden, wenn dadurch erreicht werden kann, dass die Wirkungen 
der Handlungen dem Schutzzweck nur unwesentlich zuwiderlaufen. 

Durch den Neubau der Masten kommt es zu einer Erhöhung der Masten im Landschafts-
schutzgebiet um 8 m (Mast 91) sowie 8 m (Mast 92) (EOK – Mastspitze). Nach den 
Ergebnissen des LBP führen die Erhöhungen auf Grund der bestehenden Vorbelastung 
jedoch nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Dadurch wird 
kein Verbot nach § 4 der Verordnung des LSG „Amstetten“ ausgelöst.  

2.1.4 Geschütze Biotope 
Folgende geschützte Biotope werden unmittelbar vom geplanten Vorhaben tangiert, 
bzw. sind direkt betroffen:  
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Tabelle 3: Betroffenheit geschützter Biotope durch die Planung 

 

Für die gesetzlich besonders geschützten Biotope nach § 30 BNatSchG bzw. 
§ 33 NatSchG ist gemäß § 30 Abs. 3 die Erteilung einer Ausnahme von den Verboten 
des § 33 Abs. 2 möglich soweit die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden. 

Durch das Vorhaben sind Teilbereiche des Magerrasenstreifens am Lehrhau betroffen 
(Biotope nach § 33 NatSchG). Die Hecke S Amstetten-Bahnhof ist zwischenzeitlich zu 
einem Gebüsch mittlerer Standorte herangewachsen. Durch das Stellen eines Schutz-
zaunes können Eingriffe in das Biotop vermieden werden.  

In Tabelle 3 werden die vom Vorhaben erheblich nachteilig betroffenen geschützten Bi-
otope aufgelistet, für die eine Ausnahme nach § 30 Abs. 3 beantragt wird. Die erforder-
liche Kompensation wird im Landschaftspflegerischen Begleitplan dokumentiert. Die Ta-
belle 3 zeigt bereits die Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich. Hieraus ist er-
sichtlich, dass die Beeinträchtigungen der geschützten Biotope im Sinne von § 15 
BNatSchG vollumfänglich kompensiert werden können. 

2.1.5 Wasserschutzgebiet 
Das geplante Vorhaben liegt innerhalb der Zonen III und III A des festgesetzten Wasser-
schutzgebiets „WSG 1 ZV Landeswasserversorgung Stuttgart“ (WSG-Nr-Amt 425.001).  

In Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben sind folgende Regelungen zu beach-
ten: 

Nach § 4 der Verordnung zum „WSG 1 ZV Landeswasserversorgung Stuttgart“ (WSG-
Nr-Amt 425.001) vom 16.04.2015 gilt: 

(1) 1 Wassergefährdende Stoffe 1.1 Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im 
Sinne von § 53 WG außerhalb landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher und gärtne-
rischer Nutzungen zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der Grundwasser-
beschaffenheit nicht zu besorgen ist. 
1.5 Das Verwenden von Schmierstoffen zur Verlustschmierung (z.B. Motorsägen) 
und von Schalölen zulässig, es sind nur biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe 
und Öle erlaubt. 

Biotop-Nr. Biotopname 
Biotop-
typ-
Code 

Biotoptyp-Bezeich-
nung 

Fläche 
[m²] 

Zugeord-
nete Maß-
nahme (Nr.) 

Maßnahmen-Um-
fang 

173254251600 Magerrasen-
streifen am 
Lehrhau N 
Reutti  

36.50 Magerrasen basenrei-
cher Standorte  

344 M 1.2, 
A 1 

2.987 m²
1.235 m²

174254251593 
 

Hecke S 
Amstetten-
Bahnhof  

42.20 Gebüsch mittlerer 
Standorte (Hecke zwi-
schenzeitlich zu grö-
ßerem Gebüsch her-
angewachsen) 

113 V 3 Durch das Stellen 
eines Bauzauns 
wird der Eingriff in 
geschützte Be-
stände vermieden. 
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1.8 Das Errichten und Erweitern von Umspannwerken (Freiluftanlagen) zulässig, 
wenn eine nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit nicht zu besor-
gen ist. 

Durch die Vermeidungsmaßnahme V6 werden die Vorgaben der Regelung eingehalten. 
Darüber hinaus ergeben sich aus der Verordnung keine weiteren Restriktionen. 

 

2.1.6 Waldschutzgebiete und Waldfunktionen 
Der Hangbereich im Plangebiet ist als Gesetzlicher Bodenschutzwald ausgewiesen. Bei 
der Waldfunktion Bodenschutzwald werden Waldflächen kartiert, die die Kriterien des 
Gesetzlichen Bodenschutzwaldes nach § 30 Waldgesetz für Baden-Württemberg 
(LWaldG) erfüllen. Die Hauptkriterien für die Ausweisung sind Hangneigung und stan-
dörtliche Rutschgefährdung. Bodenschutzwald schützt seinen Standort sowie benach-
barte Flächen vor den Auswirkungen von Wasser- und Winderosion, Bodenrutschungen, 
Erdabbrüchen, Bodenkriechen, Steinschlag, Aushagerung, Humusschwund, Bodenver-
dichtung und Vernässung.  

Da im Hangbereich selbst keine Eingriffe erfolgen und nicht in Bodenschutzwald einge-
griffen wird, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.  

2.2 Beschreibung und Bewertung der Schutzgutfunktionen 
Die folgenden Kapitel beschreiben den Naturhaushalt gemäß den Vorgaben des Um-
weltleitfadens des Eisenbahnbundesamtes über die abiotischen Bestanteile Boden/Flä-
che, Wasser, Luft/Klima und die biotischen Bestandteile Tiere und Pflanzen/Biologische 
Vielfalt sowie das Landschaftsbild. 

2.2.1 Boden  

Werthintergrund 
Als Boden bezeichnet man im Sinne des § 2 (1) Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) die obere Schicht der Erdkruste einschließlich der flüssigen und gasförmi-
gen Bestandteile. Das Schutzgut Boden erfüllt dabei Funktionen für den Naturhaushalt 
und den Menschen: 

Natürliche Funktionen als 

 Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen und Bo-
denorganismen, 

 Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoff-
kreisläufen, 
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 Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund 
der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum 
Schutz des Grundwassers. 

Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

Nutzungsfunktion als  

 Rohstofflagerstätte,  

 Fläche für Siedlung und Erholung, 

 Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung, 

 Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- 
und Entsorgung. 

Im Mittelpunkt der Bewertung stehen die Bodenfunktionen: 

 Standort für natürliche Vegetation 

 Natürliche Bodenfruchtbarkeit 

 Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 

 Filter und Puffer für Schadstoffe 

 Landschaftsgeschichtliche Urkunde 

 Lebensraum für Bodenorganismen  

Datengrundlagen 
- Digitale Geologischen Karte 1:50.000 (GK50) (LGRB 2013) 
- Digitale Bodenkarte 1:25.000 (BK 50) (LGRB 2015a)  
- Waldfunktionskartierung der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg 

(FVA 2016, 2016)  

Schutzgebiete, geschützte Gebietskategorien und Bereiche mit verbindlichen 
Festlegungen 
Waldfunktionen - Bodenschutzwald 

Die waldbestockten Hangbereiche im Plangebiet sind als gesetzlich geschützter Boden-
schutzwald nach § 30 LWaldG ausgewiesen 

Geotope 

Im engeren Untersuchungsraum sind keine Geotope ausgewiesen. 

Schutzgutausprägung aufgrund gutachterlicher Erwägungen 
Geologie 
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Der geologische Untergrund im Plangebiet wird von den Unteren und Oberen Massen-
kalken gebildet. In den Hangbereichen sind teilweise Dolomit und zuckerkörniger Kalk-
stein des Unteren Massenkalkes eingebettet. Der Talbereich der Lone wird von holozä-
nen Abschwemmmassen gebildet. 

Boden 

Aus den Kalken entwickelten sich flachgründige, kalkreiche Rendzinen sowie Terra 
fusca Braunerden. Die auf den Hochflächen ausgebildeten Böden gehören zu den bes-
ten des Albuchs und werden daher ackerbaulich genutzt.  

Bewertung der Bodenfunktionen 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit 

Böden sind als Grundlage des Pflanzenwachstums von großer Bedeutung für die Pro-
duktion von Nahrungsmitteln und Biomasse. Die Bodenfunktion natürliche Bodenfrucht-
barkeit wird im Wesentlichen über den Bodenwasserhaushalt definiert und umfasst im 
weiteren Sinne auch die Durchwurzelbarkeit und den Lufthaushalt des Bodens sowie die 
Hangneigung am Standort. Die Böden im Plangebiet haben eine mittlere Bedeutung hin-
sichtlich der natürlichen Bodenfruchtbarkeit.  

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 

Die Bodenfunktion Ausgleichskörper im Wasserkreislauf wird durch die Fähigkeit des 
Bodens bestimmt, Niederschlagswasser aufzunehmen und den Abfluss zu verzögern 
oder zu vermindern. Die meist flachgründigen Rendzinen weisen im Bereich von land-
wirtschaftlich genutzten Flächen eine mittlere Bedeutung als Ausgleichskörper im Was-
serkreislauf auf. Liegen sie unter Wald (Hangebereiche) erreichen sie eine hohe Bedeu-
tung.  

Filter- und Puffer für Schadstoffe 

Die Filter- und Pufferfunktion beschreibt die Säurepufferkapazität des Bodens und die 
Fähigkeit, Schadstoffe aus dem Stoffkreislauf zu entfernen, zurückzuhalten und ggf. ab-
zubauen (organische Schadstoffe). Die Böden erreichen eine mittlere bis hohe Bedeu-
tung (2,5) in Bezug auf diese Bodenfunktion. 

Standort für natürliche Vegetation 

Diese Bodenfunktion beurteilt einen Standort hinsichtlich seines Vermögens, Pflanzen-
gesellschaften der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation einen Lebensraum zu 
bieten. Eine höhere Bewertung dieser Bodenfunktion bedingen in der Regel extreme 
Standorteigenschaften wie Trockenheit, Nässe oder tendenzielle Nährstoffarmut.  

Im engeren Untersuchungsraum haben die Rendzinen eine hohe Bedeutung hinsichtlich 
dieser Bodenfunktion.  
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Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

Die im Gebiet vorkommenden Terra fusca Böden wurden im Tertiär gebildet und können 
unter den heutigen klimatischen Bedingungen nicht mehr entstehen. Daher stellen sie 
grundsätzlich eine naturgeschichtliche Besonderheit dar. Kulturhistorische Denkmale 
sind im engeren Planungsraum nicht vorhanden, in der weiteren Umgebung jedoch 
schon.  

Auf Grund des Vorkommens von Terra fusca Böden wird die Funktion als Archiv der 
Natur- und Kulturgeschichte insgesamt als hoch eingestuft.  

Geotope (im weiteren Umfeld des Untersuchungsgebietes):  

In ca. 250 m Entfernung zum engeren Untersuchungsgebiet liegt die Höhle im Lehrhau 
als schutzwürdiges Geotop.  

Lebensraum für Bodenorganismen 

Aufgrund der mangelnden Daten zu dieser Bodenfunktion ist eine differenzierte Bewer-
tung nicht möglich. 

  



2. Bestandserfassung und Bewertung 23 

Bahnstromleitung Neu-Ulm – Amstetten – LBP  Mai 2020 

Gruppe für ökologische Gutachten | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart GÖG 

Gesamtbewertung der Böden im Untersuchungsraum 

Insgesamt weisen die Böden hinsichtlich der Bodenfunktionen eine mittlere (unter land-
wirtschafticher Nutzung) bis hohe (unter Wald) Wertigkeit auf.  

   

 
Abbildung 5: Geologische und bodenkundliche Einheiten im Planungsgebiet (Quelle: LGRB 2020) 

 

Vorbelastung 
Vorbelastung durch Altlasten 

Laut Aussage des Landratsamt Alb-Donau-Kreis1 ist nördlich des Masten 91 der BL 511 
(s. Abbildung 6) „die Altablagerung AA Lehrhau II, Amstetten-Reutti (Flächen-Nr. 01066-
000) im Bodenschutz- und Altlastenkataster (BAK) mit der Bewertung B – Entsorgungs-
relevanz erfasst. Laut den vorliegenden Informationen wurde ein ehemaliger Steinbruch 
und/oder Doline mit überwiegend Bauschutt und Erdaushub verfüllt. 

Diese Altablagerung wird noch im BAK geführt, weil bei Eingriffen im Untergrund damit 
gerechnet werden muss, dass Bodenmaterial auftritt, das nicht wiederverwertet werden 
kann, sondern ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Die Altablagerung ist nicht als 
Altlast oder altlastenverdächtige Fläche einzustufen.“ 

                                                           
1 Schriftliche Mitteilung vom 19.02.2020 
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Abbildung 6: Lage der Altablagerung (Quelle: LRA Alb-Donau-Kreis 2020) 

 

Vorbelastung durch landwirtschaftliche Nutzung 

Beeinträchtigungen des Bodens durch die bestehende landwirtschaftliche Nutzung kön-
nen nicht ausgeschlossen werden. Konkrete Angaben hierzu existieren nicht. Jedoch 
zeigt die Karte der Stickstoff-Überschüsse bezogen auf die landwirtschaftliche Nutzflä-
che der LUBW (LUBW o. J.) einen Überschuss von 100-110 kg pro ha und Jahr auf. 
Zwar sind zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Grenzwerte für die Stickstoffüberschüsse 
(Hoftorbilanz) festgelegt, jedoch liegt die Gemeinde Amstetten mit dem dargestellten 
Wert bei einer Spanne von 80 bis 160 kg pro ha und Jahr im mittleren Bereich. 

Vorbelastungen durch Versiegelung 

Im Untersuchungsraum sind die Böden im Bereich des Firmengeländes der Heidelber-
ger Druckmaschinen bereits großflächig versiegelt, hier liegt keine Bodenbewertung vor. 
Die Böden im übrigen Untersuchungsraum hingegen sind bis auf die vorhandenen Fun-
damente der bestehenden Masten der Bahnstromleitung und dem versiegelten Wirt-
schaftsweg unversiegelt. Insgesamt beträgt der Versiegelungsgrad im Untersuchungs-
raum knapp 27 %.  

Empfindlichkeit 
Empfindlichkeit gegenüber Versiegelung / Überbauung und Bodenabtrag 

Die Empfindlichkeit des Schutzguts Boden gegenüber Versiegelung und Überbauung ist 
grundsätzlich als sehr hoch einzustufen, da in jedem Falle alle Bodenfunktionen verloren 
gehen. Auch durch Bodenab- und -auftrag ist zumindest von einer grundlegenden Ver-
änderung der Bodenfunktionen auszugehen, so dass auch hier von einer sehr hohen 
Empfindlichkeit gesprochen werden kann. 
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Empfindlichkeit gegenüber Verdichtung und Verschlämmung 

Schädliche Bodenverdichtungen entstehen hauptsächlich unter einer nicht angepassten 
Bodennutzung und Behandlung des Bodens z. B. in der Landwirtschaft oder bei Bau-
maßnahmen. Eine schädliche Bodenverdichtung ist dann gegeben, wenn die Belastung 
des Bodens über seine Eigenstabilität hinausgeht. Die Eigenstabilität eines Bodens wird 
u. a. von Faktoren wie Bodenart, Wasser-, Humus- und Kalkgehalt bestimmt. Ist sie 
überschritten, kommt es zu einer Verdichtung des Bodens, was eine Verringerung des 
Grobporenanteils und eine Unterbrechung von Porengängen zur Folge hat. Der Gas- 
und Wasseraustausch zwischen Unter- und Oberboden ist darauf hin gestört und beein-
trächtigt, so dass im Sommer für die Pflanzen die Gefahr von Trockenstress steigt. Aber 
auch die Erosions- und Hochwassergefahr steigt durch das verringerte Infiltrationsver-
mögen eines verdichteten Bodens. Besonders schwere Böden neigen dann auch zu 
Vernässung (Staunässe), was wiederrum die Bildung von Lachgas, Methan und Kohlen-
wasserstoffen fördert (LEBERT 2008).  

Hinsichtlich der Vermeidung von Beeinträchtigung der Böden während der Bauphase 
wurde die Verdichtungsempfindlichkeit des Oberbodens im engen Untersuchungsraum 
über den Ansatz von MURER (2009) bewertet. Dabei werden die Böden anhand ihrer 
Hauptbodenart in Empfindlichkeitsklassen (sehr gering – äußert hoch) eingeteilt. Die 
Hauptbodenarten der Böden im Betrachtungsraum konnten aus der BK 50 übernommen 
werden.  

 
Abbildung 7: Potentielle Verdichtungsempfindlichkeit (SM - Bodenart) in Abhängigkeit von der Bodenart 

des Feinbodens im Bodenartendreieck der (AD-HOC-ARBEITSGRUPPE BODEN 2005) aus 
(MURER 2009)). 

In Tabelle 4 wird die Potentielle Verdichtungsempfindlichkeit der Bodenkundlichen Ein-
heiten im Untersuchungsraum in Abhängigkeit von der Bodenart (Abbildung 7) zusam-
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mengefasst. Sie zeigt, dass die Böden im engeren Untersuchungsgebiet hoch bis äu-
ßerst hoch gefährdet gegenüber Verdichtung sind. Unter Berücksichtigung von Abschlä-
gen auf Grund der bodenkundlichen Feuchtestufen, des Humusgehaltes, des Carbonat-
gehaltes sowie des Grobbodenanteils verbleibt dennoch eine mittlere bis hohe Empfind-
lichkeit gegenüber Bodenverdichtung. 

Tabelle 4:  Potentielle Verdichtungsempfindlichkeit in Abhängigkeit von der Bodenart nach MURER 
(2009) 

Bodenkundliche Einheit im engen Untersu-
chungsraum 

Hauptbodenart Potentielle Verdichtungsempfindlichkeit 
nach MURER (2009) 

o1 Braune Rendzina, Rendzina und 
Braunerde-Rendzina aus gering-
mächtiger lösslehmhaltiger Fließ-
erde über Karbonatgestein, dane-
ben Terra fusca-Rendzina, Terra 
fusca und Braunerde-Terra fusca 
aus geringmächtigem Verwitte-
rungston 

Tu2–4(Ut4–
Ls2–Lt3),Gr–
fX0–4 

hoch bis äußerst hoch 

 

Empfindlichkeit gegenüber Stoffeinträgen 

Die Bodenfunktion Filter und Puffer ist maßgebend für den Schutz des Grundwassers 
vor Schadstoffeintrag sowie den Schutz der Pflanzen vor Schadstoffaufnahme und so-
mit, in beiden Fällen, auch maßgebend für den Schutz des Menschen vor einer Schad-
stoffaufnahme. 

Die Eigenschaft der Böden als Filter und Puffer für Schadstoffe zu wirken, ist abhängig 
von den Schadstoffeigenschaften und von den Böden selbst. Hohe pH-Werte und hohe 
Ton- und Humusgehalte in Böden sind die beste Voraussetzung, Schadstoffe effektiv zu 
filtern und zu puffern. Schlechte Filter- und Pufferkapazität hingegen haben Böden mit 
hohem Sandanteil, geringem Humusgehalt oder niedrigen pH-Werten. 

Die Böden im Untersuchungsgebiet besitzen überwiegend eine mittlere bis hohe Filter- 
und Pufferkapazität und sind dementsprechend mittel bis gering empfindlich gegenüber 
Stoffeinträgen jeglicher Art (Schadstoffe, Nährstoffe). 

Wechselwirkungen 
Die Schutzgüter Boden und Pflanzen/Tiere stehen in enger Wechselwirkung, da der Bo-
den als Standort für Pflanzen direkten Einfluss auf deren Zusammensetzung und Aus-
bildung hat.  

Die klimatischen Bedingungen und die Einflüsse des Wassers wiederum tragen zur Bo-
denbildung bei, so dass hier empfindliche Wechselbeziehungen bestehen. 
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2.2.2 Wasser 

Werthintergrund 
Übergeordnete Zielsetzung des Wasserschutzes ist es, „durch eine nachhaltige Gewäs-
serbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrund-
lage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu 
schützen“ (§ 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)). Hierbei werden oberirdische Gewässer 
und das Grundwasser unterschieden15 (§ 2 Abs. 1 WHG). 

Beim Grundwasserschutz wird differenziert zwischen 

• dem quantitativen Schutzziel der Sicherung der Grundwasservorräte und 
der Grundwasserneubildung vor Übernutzung und Verminderung sowie 

• dem qualitativen Schutzziel des Erhalts des Grundwassers in seiner natür-
lichen Beschaffenheit und der Vermeidung von Belastungen. 

Dieser Anspruch an einen nachhaltigen Grundwasserschutz sowie die Entwicklung ei-
nes ‚guten Zustandes’ des Grundwassers hat sich insbesondere in der Europäische 
Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) vom 23.10.2000 sowie im Wasserhaushaltsgesetz 
niedergeschlagen (s. § 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG). 

Die wesentlichsten und bewertungsrelevanten Funktionen bzw. Parameter des Teil-
schutzguts Grundwasser im Plangebiet und damit zu berücksichtigen sind: 

• die Art des Grundwasserleiters und dessen Nutzung 
• die Grundwasserdargebotsfunktion, 
• die Grundwasserneubildungsfunktion, 
• die Grundwasserqualität 
• die Geschütztheit / Verschmutzungsempfindlichkeit. 

 

Oberflächengewässer (Fließgewässer einschließlich ihrer Quellen sowie Stillgewässer) 
erfüllen insbesondere Funktionen 

• für den Wasser- und Stoffhaushalt der Landschaft (Wasserabfluss bzw. -
rückhaltung, insbesondere bei Hochwasser und nach starken Niederschlä-
gen; Selbstreinigung; Transport von Geschiebe, Sedimenten), 

• als Lebensraum für Pflanzen und Tiere sowie 
• für das Landschaftsbild und das Landschaftserleben. 

Hinsichtlich des Teilschutzgutes Oberflächengewässer sind dementsprechend folgende 
Parameter / natürliche Funktionen betrachtungsrelevant: 

• Kategorie (Ordnungssystem bei Fließgewässer/Flussgebietseinheit gem. 
WRRL) 

• Gewässereinzugsgebiete 
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• Nutzung des Oberflächengewässers 
• Periodik (Abfluss-, Durchfluss-, Schüttungsregime) 
• Gewässergüte (Trophie/Saprobie) 
• Naturnähe/Gewässerstrukturgüte 
• Einschätzung des Gewässerzustandes nach WRRL 

Datengrundlagen 
 Hydrogeologische Karte (Maßstab: 1:50.000) (LGRB 2015b) 
 Geowissenschaftliche Übersichtskarten von Baden-Württemberg (Maßstab: 

1:350.000) (LGRB 1998)  
 Geologischen Karte 1:25.000 (GK25) (LGRB 2013) 
 Wasser- und Bodenatlas BW (LUBW & INSTITUT FÜR HYDROLOGIE 2012) 
 Waldfunktionskartierung der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg (FVA 2016) 

Schutzgebiete, geschützte Gebietskategorien und Bereiche mit verbindlichen 
Festlegungen 
Schutzgebiete 

Das Untersuchungsgebiet liegt vollständig in den Zonen III und IIIA des Wasserschutz-
gebiets „WSG 1 ZV Landwasserversorgung Stuttgart“ (WSG-Nr-Amt 425.001).  

Grundwasser 

Das Untersuchungsgebiet liegt in der Hydrogeologischen Einheit des Oberjura welche 
einen Grundwasserleiter darstellt. Die Basis des Grundwasserleiters bildet die Formation 
der unteren Felsenkalke. 

Der Karstgrundwasserleiter ist charakterisiert durch eine mittlere bis hohe Durchlässig-
keit und eine hohe bis sehr hohe Ergiebigkeit (bei starker Verkarstung, generell große 
Variationsbreite). Je nach Verkarstungsgrad tritt eine wechselnd starke Klüftung und 
Verkarstung auf. Stärkste Verkarstung und dementsprechend besonders hohe Gebirgs-
durchlässigkeiten finden sich in den Massenkalken bzw. in deren dolomitischen und re-
kalzitisierten Lochfelszonen (LGRB 2015b).  

Die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung ist im Bereich des Massenkalks ohne 
Deckschichten sehr gering, dementsprechend ist die Empfindlichkeit gegenüber schäd-
lichen Einträgen sehr hoch.  

Im Bereich des Untersuchungsgebiets sind die Rendzinen nur wenige Dezimeter mäch-
tig, so dass die Schutzfunktion als gering bis sehr gering und damit die Empfindlichkeit 
als hoch bis sehr hoch eingestuft werden kann.  

Die Grundwasserneubildungsrate kann auf Grund der hohen Niederschläge und der ge-
ringen Deckschichten als hoch eingestuft werden. 
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Vorbelastung durch landwirtschaftliche Nutzung 

Beeinträchtigungen des Bodens und im weiteren Wirkungspfad des Grundwassers 
durch die bestehende landwirtschaftliche Nutzung können nicht ausgeschlossen wer-
den. Konkrete Angaben hierzu existieren nicht. Jedoch zeigt die Karte der Stickstoff-
Überschüsse bezogen auf die landwirtschaftliche Nutzfläche der LUBW (LUBW o. J.) 
einen Überschuss von 100-110 kg pro ha und Jahr auf. Zwar sind zum aktuellen Zeit-
punkt noch keine Grenzwerte für die Stickstoffüberschüsse (Hoftorbilanz) festgelegt, je-
doch liegt die Gemeinde Amstetten mit dem dargestellten wert bei einer Spanne von 80 
bis 160 kg pro ha und Jahr im mittleren Bereich.  

Die Ammoniak-Hintergrundkonzentration lag im Jahr 2009 bei 3-4 µg/m³ und damit 
ebenfalls in einem mittleren Bereich.  

Vorbelastungen durch Versiegelung 

Im Untersuchungsraum sind die Flächen im Bereich des Firmengeländes der Heidelber-
ger Druckmaschinen bereits großflächig versiegelt. Die Flächen im übrigen Untersu-
chungsraum hingegen sind bis auf die vorhandenen Fundamente der bestehenden Mas-
ten der Bahnstromleitung und dem versiegelten Wirtschaftsweg unversiegelt. Insgesamt 
beträgt der Versiegelungsgrad im Untersuchungsraum knapp 27 %. 

Empfindlichkeit 
Auf Grund der geringen Mächtigkeit der überdeckenden Bodenschichten ist der Grund-
wasserkörper im Gebiet als hoch empfindlich gegenüber der Beeinflussung der Grund-
wasserqualität einzustufen. 

Oberflächenwasser 
Im nordöstlichen Bereich des Untersuchungsraums verläuft der Langental Seitenbach 
als Fließgewässer II. Ordnung mit wasserwirtschaftlicher Bedeutung (LUBW o. J.) sowie 
der Längentalbach. Der Langental Seitenbach ist im Bereich des Gewerbegebietes je-
doch verdolt und tritt nicht als offenes Fließgewässer zu Tage. Beide Fließgewässer ge-
hören zum Einzugsgebiet Längental.  

Wechselwirkungen 
Das Klima bildet über die Niederschläge eine direkte Einflussgröße auf das Schutzgut 
Wasser, das wiederum als wichtiger Standortfaktor für die biotischen Verhältnisse fun-
giert. Das enge Wirkungsgefüge zwischen dem Schutzgut Wasser und den Schutzgü-
tern Boden, Klima, Pflanzen/Tiere und Landschaft besitzt eine hohe Empfindlichkeit ge-
genüber Veränderungen. 
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2.2.3 Klima und Luft 

Werthintergrund 
Die Umweltbelange Klima und Luft sind eng miteinander verknüpft. Während unter Luft 
insbesondere die stofflichen Aspekte berücksichtigt werden, umfasst das Klima eher 
funktionale Zusammenhänge. Es charakterisiert das langfristige Wettergeschehen eines 
Gebietes und wird im Wesentlichen durch die Klima-Elemente Lufttemperatur, Luft-
feuchte, Niederschlag, Luftdruck, Bewölkung und Strahlung beschrieben. Darüber hin-
aus ist die lokale klimatische Situation zu betrachten, die sich durch das Geländeklima 
abbilden lässt. 

Die Schutzziele für Klima und Luft sind die Vermeidung von Luftverunreinigungen und 
die Erhaltung von Reinluftgebieten sowie die Erhaltung des Bestandsklimas und der lo-
kalklimatischen Regenerations- und Austauschfunktionen. Vor diesem Hintergrund sind 
zu berücksichtigen: 

• die Durchlüftungsfunktion, 
• die Luftreinigungsfunktion, 
• die Wärmeregulationsfunktion. 

Datengrundlagen  

• Topografische Karte 
• Luftbilder 

Schutzgebiete, geschützte Gebietskategorien und Bereiche mit verbindlichen 
Festlegungen 
Im Untersuchungsgebiet sind keine klimabezogenen Schutzgebiete oder Festlegungen 
vorhanden.  

Schutzgutausprägung aufgrund gutachterlicher Erwägungen 
Regionalklima 

Der Ort Amstetten-Bahnhof liegt auf ca. 580 m ü. NN. Die Ostalb besitzt ein Jahresmittel 
von rund 7° C. Wobei die Temperaturen im Januar durchschnittlich bei -2° C liegen und 
im Juli im Mittel +16° erreicht werden. Im Vergleich zu Baden-Württemberg werden hier 
die höchsten Jahressummen des Niederschlags erreicht, teilweise bis über 1000 mm.   

Lokalklima 

Die Offenlandbereiche des Untersuchungsgebiets wirken als Freilandklimatope und stel-
len somit Kaltluftproduktionsflächen dar. Die Waldflächen (Waldklimatope) entlang der 
Hangbereiche besitzen eine hohe Bedeutung für die Frischluftproduktion und Luftfilte-
rung. Zudem weisen sie einen stark gedämpften Tages- und Jahresgang der Temperatur 
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und Feuchte auf. Die versiegelten Bereiche der Gewerbeflächen stellen ein Gewerbekli-
matop dar, dass sich durch die hohe Versiegelungsrate während des Tages stärker auf-
wärmt und in der Nacht weniger stark abkühlt. Über die Hangbereiche gelangt frische 
Luft in die Tallagen. 

Vorbelastung 

Eine Vorbelastung besteht im Untersuchungsgebiet im Bereich der Gewerbeflächen 
(Wärmeinsel) sowie entlang der B10 (Immissionsbelastung durch Verkehrsemissionen). 
Sie wird jedoch aufgrund des hohen lufthygienischen Regenerationspotenzials der Um-
gebung als gering eingestuft. 

Empfindlichkeit 

Grundsätzlich besteht für klimatisch wirksame Flächen eine hohe Empfindlichkeit gegen-
über dem Verlust dieser Aktivität durch Versiegelung und Überbauung. Da im Gebiet 
keine ausgeprägten Kaltluftströme in besiedelte Bereiche vorhanden sind, wird die Emp-
findlichkeit als gering eingestuft. 

Wechselwirkungen 
Das Klima steht in engem Wirkungsgefüge mit den Schutzgütern Boden, Wasser, Pflan-
zen/Tiere und Landschaft sowie dem Menschen bzw. der menschlichen Gesundheit. Es 
bestehen direkte Wirkungszusammenhänge auf den Wasserhaushalt, auf die Bodenbil-
dung und die Zusammensetzung der Pflanzendecke sowie indirekte auf die Landschaft. 
Die vielfältigen Verknüpfungen und Abhängigkeiten haben eine hohe Empfindlichkeit ge-
genüber Veränderungen auch nur einzelner Faktoren. 

2.2.4 Tiere, Pflanzen/Biotope und Biologische Vielfalt 

Werthintergrund 
Die Schutzgüter Tiere, Pflanzen/Biotope und die biologische Vielfalt, welche auch die 
Biotoptypen umfassen, bilden den biotischen Teil des Naturhaushalts ab. In der Zusam-
menschau dieser Schutzgüter werden die Lebensgemeinschaften des Untersuchungs-
gebietes mit ihren floristischen und faunistischen Komponenten beschrieben und bewer-
tet. 

Der Begriff der Biologischen Vielfalt wird im Bundesnaturschutzgesetz § 7 Abs.1 Nr.1 
definiert. Danach umfasst sie die Vielfalt an Lebensräumen und Lebensgemeinschaften, 
an Arten sowie die genetische Vielfalt innerhalb der Arten.  

Für die Berücksichtigung der genetischen Vielfalt im Landschaftspflegerischen Begleit-
plan liegen bislang noch keine praktikablen speziellen Erfassungs- und Bewertungsme-
thoden vor. Es ist jedoch hervorzuheben, dass alle bestandsgefährdenden Faktoren, die 
auf der Ebene der Ökosystemvielfalt und der Artenvielfalt wirken, sich letztendlich bis 
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auf die Ebene der genetischen Vielfalt auswirken und umgekehrt (BFN 2008). Dies lässt 
erkennen, dass bei Berücksichtigung der Ökosystemvielfalt sowie der Artenvielfalt im 
Rahmen der LBP auch die genetische Vielfalt zu einem Teil mitberücksichtigt wird. 

Das BNatSchG, insbesondere die Abschnitte 1, 3 und 5, bilden die jeweiligen landesge-
setzlichen Regelungen der Länder, das Bundeswaldgesetz (Bezug über § 1) sowie die 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU und die EU-Vogelschutzrichtlinie (sowohl direkt 
als auch in ihrer Umsetzung in deutsches Recht) den gesetzlichen Hintergrund der Be-
schreibung des Schutzgutes. 

Datengrundlagen 
Für das Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt wurden folgende Quellen heran-
gezogen: 

 Managementplan zum FFH-Gebiet 7425-311 Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal 
(RP TÜBINGEN) 

 Schutzgebietsabgrenzung und -verordnung für das Landschaftsschutzgebiet, das 
Naturschutzgebiet, Geschützte Biotope 

 Potenziell natürliche Vegetation (LUBW 2013) 
 Landesweiter Biotopverbund (Geodaten, LUBW) 

Zusätzlich wurden für das Schutzgut Pflanzen und Tiere folgende Erhebungen durchge-
führt: 

 flächendeckende Biotoptypenkartierung nach dem Biotoptypenschlüssel Baden-
Württemberg (LUBW 2016) 

 Primärdatenerhebungen zu den Artengruppen Reptilien, Tagfalter und zur Hasel-
maus  

Die Einschätzung hinsichtlich der Biologischen Vielfalt erfolgte auf Basis der vorhande-
nen Informationen und den Erhebungen gemäß Untersuchungsrahmen. Dabei sind ins-
besondere Vorkommen bestandsgefährdeter Biotoptypen sowie bestandsgefährdeter 
Arten zu berücksichtigen. Durch das gewählte Vorgehen ist eine ausreichende Berück-
sichtigung der biologischen Vielfalt gewährleistet. Hierzu sei verwiesen auf (TRAUTNER 
2003): „Anhand der Auswertung ... von Planungsbeispielen ... konnte gezeigt werden, 
dass bei Berücksichtigung von etwa 5 Artengruppen die Hinzunahme weiterer kaum 
noch Bewertungsunterschiede für Belange des Arten- und Biotopschutzes ergibt. Es ist 
davon auszugehen, dass sich ein ähnlicher Effekt auch bei spezieller Betrachtung der 
Biodiversitätsbelange einstellt.“ 
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Schutzgebiete, geschützte Gebietskategorien und Bereiche mit verbindlichen 
Festlegungen 
Im Umfeld des Untersuchungsgebiets bzw. teilweise vom Vorhaben betroffen sind fol-
gende Schutzgebiete (vgl. auch Kap. 2.1): 

 FFH-Gebiet 7425-311 Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal 
 Naturschutzgebiet Nr. 4.272 „Heiden in Lonsee und Amstetten“ (vgl. Kap. 2.1.2) 
 Landschaftsschutzgebiet Nr. 4.25.111 „Amstetten“ (vgl. Kap. 2.1.3) 
 Geschützte Biotope Nr. 173254251600 „Magerrasenstreifen am Lehrhau N Reutti“ 

und Nr. 174254251593 „Hecke S Amstetten-Bahnhof“ 

Landesweiter Biotopverbund  

In Abbildung 8 sind die Biotopverbundflächen des Fachplans Landesweiter Biotopver-
bund Offenland (LUBW 2014) dargestellt. Diese sind differenziert nach trockenen und 
mittleren Standorten, feuchte Standorte kommen in diesem Landschaftsausschnitt nicht 
vor. Grau dargestellt sind Barriereflächen für den Biotopverbund im Offenland. Hierbei 
handelt es sich zumeist um Waldflächen (ausgenommen sind die Waldsäume, 100 m 
Puffer der Waldränder) wie auch um Siedlungsflächen (Gemeinden Amstetten). Diese 
Lebensräume werden vom überwiegenden Teil der im landesweiten Biotopverbund zu 
berücksichtigenden wertgebenden Arten des Offenlands in der Regel gemieden. Die 
Waldsäume sind ausgenommen, da diese niedrigwüchsige, weitständige Bestände auf-
weisen können, die von manchen Arten des Offenlands mitgenutzt werden.  

Im engeren Untersuchungsgebiet liegen zwei Kernflächen des Biotopverbunds für An-
spruchstypen des trockenen Offenlandes. Dabei handelt es sich um die Geschützten 
Biotope „Magerrasenstreifen am Lehrhau“ sowie „Ehemaliger Hutewald am Lehrhau“. 
Diese sind weniger als 200 m voneinander entfernt und bilden daher einen Kernraum im 
Biotopverbund. Es befinden sich weitere Trockenbiotope im Abstand von 500 m so dass 
sich in Richtung Norden und Osten Verbundräume zu weiteren Kernflächen bilden.  

In der Würdigung des Naturschutzgebietes Heiden in Lonsee und Amstetten ist die 
Fauna und Flora des Gebietes Lehrhau folgendermaßen beschrieben: „Die Magerrasen 
des Gebietes tragen jetzt - nach Ende der Beweidung - die hochwertige Flora der Ma-
gerwiesen. In Teilbereichen sind alte Weidbuchen und Weidhainbuchen in Gebüsch ein-
gewachsen und bilden einen Sukzessionswald mit einer Waldbodenkrautschicht.  

An den Waldsäumen und an Gebüschen findet man Arten der Saumvegetation trocken-
warmer Standorte. 

Als letzter mehr oder weniger offener Bereich neben dem Gebiet „Hohe Egert" auf der 
östlichen Albhochfläche der Gemarkung und als wichtige Schafweidefläche des Heide-
verbunds Lonsee-Amstetten stellt dieses Teilgebiet eine „Sicherungsfläche" dar, d.h. es 
ist unbedingt schutzwürdig.“ 
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Abbildung 8: Biotopverbund  

Schutzgutausprägung aufgrund gutachterlicher Erwägungen 
Biotoptypen und Pflanzen 

Die Beschreibung der Biotoptypen und Pflanzen bezieht sich auf das engere Untersu-
chungsgebiet (s. Abbildung 2), die Darstellung erfolgt im Bestands- und Konfliktplan 
(Karte 1).  

Das engere Untersuchungsgebiet zeichnet sich aus durch einen Wechsel der Vegetation 
von ackerbaulich genutzten Bereichen auf der Albhochfläche, über den bewaldeten 
Hangbereich hin zu dem besiedelten gewerblich genutzten Bereich in Tallage.  

Auf der Hochfläche sind Äcker mit fragmentarischer Unkrautvegetation (37.11) im Wech-
sel mit Grünland verbreitet. Die Äcker (37.11) im Untersuchungsgebiet sind intensiv be-
wirtschaftet und weisen eine nur sporadisch vorhandene Unkrautvegetation auf. Das 
Grünland kann als Fettwiese mittlerer Standorte (33.41) angesprochen werden. Pflan-
zensoziologisch lässt sie sich als Glatthaferwiese (Verband Arrhenatherion) mit mittlerer 
Artenvielfalt einordnen. Typische Arten sind Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Weißes 
Labkraut (Galium album), Knäuelgras (Dactylis glomerata) und Spitzwegerich (Plantago 
lanceolata). Vereinzelt treten Störzeiger wie Stumpfblättriger Ampfer (Rumex obtusifo-
lius) auf. Das Gelände steigt nach Nordosten leicht an und zum angrenzenden Weg ist 
eine südexponierte Böschung ausgebildet. Die veränderten Standortverhältnisse spie-
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geln sich auch in der Artenzusammensetzung wieder, der Bestand wird hier etwas ar-
tenreicher und es treten einige Magerkeitszeiger hinzu: Hopfenklee (Medicago lupulina), 
Frauenmantel (Alchemilla spec.) und Schafgarbe (Achillea millefolium). 

Links im Bild Fettwiesenbestand, rechts Acker 

 
Ackerbestand 

Innerhalb der Wiese befindet sich der Standort des Leitungsmastes Nr. 1 der BL 511, 
dieser Bereich wird nicht landwirtschaftlich genutzt und es hat sich eine Grasreiche Ru-
deralflur (35.64) ausgebildet.  

Den Übergang zum Wald nordöstlich des Weges bildet ein Magerrasen basenreicher 
Standorte (36.50). Dieser Bereich gehört zum geschützten Biotop „Magerrasenstreifen 
am Lehrhau N Reutti“ (Nr. 173254251600). Der Magerrasen wird von Aufrechter Trespe 
(Bromus erectus) und Zottigem Klappertopf (Rhinanthus alectorolophus) dominiert. Stel-
lenweise ist die Bodenüberdeckung sehr flachgründig und vereinzelt mit anstehendem 
Gestein. Die Magerrasenflächen sind dem FFH-Lebensraumtyp 6210 Naturnaher Kalk-
magerrasen (Festuco-Brometea) zuzuordnen. Inmitten des Magerrasens ist ein Ge-
büsch aufgewachsen, das als Gebüsch trockenwarmer, basenreicher Standorte (42.12) 
angesprochen werden kann. Das Gebüsch wird von einem älteren teilweise schon ab-
gestorbenem Wachholder (Juniperus communis) aufgebaut um den herum sich Sträu-
cher wie Kreuzdorn (Rhamnus cathartica) und Rosen (Rosa spec.) angesiedelt haben. 

Magerrasenbestand Magerrasen mit Gebüsch trockenwarmer Stand-
orte 
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Im nordwestlichen Teil des Magerrasens ist ein kleines Feldgehölz (41.10) aufgewach-
sen. Es ist relativ licht mit viel Hainbuche (Carpinus betulus) sowie einigen Stiel-Eichen 
(Quercus robur) und Sommer-Linde (Tilia platyphyllos). Randlich wächst viel Kratzbeere 
(Rubus caesius). 

Im Fußbereich des bestehenden Mastes Nr. 91 der BL 510, der am östlichen Rand des 
Magerrasens steht, hat sich ein Gebüsch mittlerer Standorte (42.20) ausgebildet. Hier 
dominieren Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Gemeine Heckenkirsche (Lonicera 
xylosteum) und Schlehe (Prunus spinosa). Am südwestlichen Rand der Gehölze ist ein 
schmaler Saum aus einer Mesophytischen Saumvegetation (35.12) vorgelagert mit typi-
schen Arten wie Zickzack-Klee (Trifolium medium) und Gemeinem Dost (Origanum vul-
gare).  

In einem kleinen Bereich im Übergang zur Waldschneise kommt eine sonstige Hoch-
staudenflur (35.44) vor. Sie zeichnet sich durch relativ hochwüchsige, hinsichtlich Was-
ser- und Nährstoffversorgung anspruchsvoller Stauden aus. Neben einigen typischen 
Wiesenarten wie Weißem Labkraut (Galium album) und Wiesen-Bocksbart (Tragopogon 
orientalis) wird der Bestand von Hochstauden wie Hainklette (Arctium nemorosum), 
Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre) und Baldrian (Valeriana officinales) dominiert. 

Die Hangbereiche sind überwiegend mit einem Buchenwald basenreicher Standorte 
(55.20) bedeckt. Dieser ist in der gerodeten Schneise (dem Verlauf der Bahnstromlei-
tung 510) im Hangbereich durch ein Gebüsch mittlerer Standorte (42.20) und auf der 
Hochfläche durch eine grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation (35.46) unterbro-
chen. Das Gebüsch (42.20) wird von Jungwuchs des Bergahorns (Acer pseudoplatanus) 
dominiert, dazu mischen sich Hartriegel (Cornus sanguinea), Rote Heckenkirsche (Lo-
nicera xylosteum) und Schlehe (Prunus spinosa). Stellenweise bestehen dichte Be-
stände aus Brombeeren (Rubus fruticosus agg.). 

Die grasreiche Hochstaudenflur (35.64) in der Waldschneise wird von Grasarten wie 
Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Knäuelgras (Dactylis glomerata) und Goldhafer (Tri-
setum flavescens) dominiert. Nach Süden hin kommen dann vermehrt Aufrechte Trespe 
(Bromus erectus) und Ruchgras (Anthoxantum oderatum) vor. Ebenso nimmt die Wüch-
sigkeit des Bestandes von Nord nach Süd ab: während der Bestand im Norden sehr 
hochwüchsig und grasreich ist nehmen diese im Süden ab. An den Rändern zum Wald 
hin nehmen Arten aus der Waldbodenflora zu, so sind hier beispielsweise Ährige Teu-
felskralle (Phyteuma spicatum), Wald-Bingelkraut (Mercurialis perennis) und Wurmfarn 
(Dryopteris filix-mas) eingestreut. 
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Übergang von Grasreicher Ruderalflur zum Ge-
hölzbewuchs 

Grasreicher Ruderalflur 

 

Zwei kleinere Bereiche des Waldes sind mit einem Nadelbaum-Bestand (59.40) be-
stockt. Dieser wird überwiegend aus Fichte (Picea abies) gebildet.   

Die Flächen der Heidelberger Druckmaschinen GmbH sind größtenteils von Bauwerken 
bestanden (60.10) bzw. durch völlig versiegelte Straßen und Plätze (60.21) geprägt. Un-
terbrochen werden diese Bereiche von kleinen Grünflächen (60.50) und Zierrasen 
(33.80) im Bereich der Parkplätze sowie im Umfeld der Gebäude.  

Der südliche Rand des Betriebsgeländes wird von einem dichten Gehölzbestand gebil-
det der teilweise als Biotop geschützt ist („Hecke S Amstetten-Bahnhof“ Nr. 
174254251593). Die Baumschicht wird überwiegend aus Esche (Fraxinus excelsior) 
Bergahorn (Acer pseudoplatanus) und Feldahorn (Acer campestre) aufgebaut. In der 
Strauchschicht kommen u.a. Hartriegel (Cornus sanguinea), Schlehe (Prunus spinosa) 
und Schwarzer Holunder (Sambucus nigra). 

Im nördlichen Betriebsbereich liegt ein Lagerplatz (60.41), der durch eine Gewässerbe-
gleitende Hochstaudenflur (35.42) vom südlichen Werksgelände getrennt ist.  

Rote Liste 

Einige der erhobenen Biotoptypen sind wie bereits dargelegt in der Roten Liste der Bio-
toptypen Baden-Württembergs (BREUNIG 2002, 2003, BREUNIG & DEMUTH 1999) enthal-
ten und in nachfolgender Tabelle mit den Gefährdungskategorien nochmals zusammen-
fassend aufgeführt. 
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Tabelle 5: Gefährdung von Biotoptypen (Rote Liste nach LUBW (BREUNIG 2002, 2002, 2003)) 
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33.41 Fettwiese mittlerer Standorte V - - CD 

36.50 Magerrasen basenreicher Standorte 3  - ABC 

41.10 Feldgehölz V - - BC 

Erläuterungen: 
Gefährdung:  3 gefährdet 
  V Vorwarnliste 
Veränderung Biotopfläche:   sehr starker Flächenverlust 
  - deutlicher Flächenverlust 
   keine deutliche Flächenveränderung 

  + deutliche Zunahme 
Veränderung der Biotopqualität:   starke Abnahme der Biotopqualität 
  - deutliche Abnahme der Biotopqualität  
Naturschutzfachliche Bewertung:  A Biotoptyp von sehr hoher Bedeutung 
  B Biotoptyp von hoher Bedeutung 
  C Biotoptyp von mittlerer Bedeutung 
  D Biotoptyp von geringer Bedeutung 
Regenerierbarkeit:   schwer regenerierbar 
   relativ leicht regenerierbar 
 

Als gefährdete Biotoptypen benennt die Rote Liste BW den Magerrasen basenreicher 
Standorte. Dieser Biotoptyp ist zudem schwer regenerierbar, d. h. er besitzt eine lange 
Entwicklungszeit und ist an nur mittelfristig oder schwer herstellbare Standorte gebun-
den. Die Regeneration ist nur in langen Zeiträumen (15 bis 150 Jahre) möglich. Dies gilt 
ebenso für Feldgehölze, wenngleich diese aktuell nur auf der Vorwarnliste geführt wer-
den. 

In der naturschutzfachlichen Bedeutung wird der Magerrasen basenreicher Standorte 
als sehr hoch eingestuft, das Feldgehölz als hoch und die Fettwiese als mittel.  

Rote Liste Pflanzen 

Im nordöstlichen Bereich der Grasreichen Ruderalflur kommen mehrere Exemplare der 
Labkraut-Sommerwurz (Orobanche caryophyllacea) vor. Diese Art ist eine parasitie-
rende Art ohne Chlorophyll, die auf verschiedenen Gattungen der Rubiaceae schmarot-
zen kann. Im vorliegenden Fall vermutlich auf dem Weißen Labkraut (Galium album). 
Die Art gilt sowohl in Baden-Württemberg als auch deutschlandweit als gefährdet (Kate-
gorie 3).  
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Orobanche caryophyllacea (Labkraut-Sommer-
wurz) 

 

 

Vorbelastung/Beeinträchtigung Biotoptypen 

Folgende Vorbelastungen bzw. Beeinträchtigungen wurden bei den vorhandenen Bio-
toptypen festgestellt: 

 Auf dem Magerrasen am Waldrand befindet sich eine Holzlagerfläche 
 Fahrspuren im Magerrasen deuten auf eine regelmäßige Befahrung hin, langfris-

tig führt dies zur Schädigung des Lebensraumtyps 
 Die Ackerflächen werden in der Regel intensiv genutzt und sind daher ohne oder 

nur wenigen Beikräutern 
 Naturferner Fichten-Bestand mit monotoner Altersstruktur, nichtheimische und 

nichtstandortgerechte Gehölze 
 Im Bereich der Waldschneise erfolgt ein regelmäßiger Rückschnitt, bzw. eine 

Aufwuchsbeschränkung für Gehölze 

 

Bewertung Biotoptypen 

Den im Eingriffsbereich vorgefundenen Biotoptypen wurden anhand der Ökokontover-
ordnung Baden-Württemberg nach dem Feinmodul Punktwerte von 1 – 64 zugeordnet.  

Tabelle 6: Übersicht Wertstufen der Bewertung Biotoptypen ( (LFU 2005) 

Naturschutzfachliche  
Bedeutung 

Wertstufen  
Basismodul 

Ökopunkte 

keine bis sehr gering I 1 – 4 

gering II 5 – 8 

mittel III 9 – 16 

hoch IV 17 – 32 

sehr hoch V 33 – 64 
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Die Ökopunkte lassen sich in eine generalisierende fünfstufige Werteskala zur Beurtei-
lung der naturschutzfachlichen Bedeutung überführen (vgl. Tabelle 6) (LUBW-Modell 
(2005). Tabelle 7 gibt einen Überblick über die Wertigkeit der Biotoptypen im Untersu-
chungsraum.  

Tabelle 7: Biotoptypen mit Bewertung, Fläche und Flächenanteil im Untersuchungsgebiet 

Bio-
toptypnr. Biotoptypbezeichnung Wert-

stufe 
Fläche in 

[m²] 
Anteil an 
Gesamt-

fläche [%]

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte III 23218,34 9,87

35.42 Gewässerbegleitende Hochstaudenflur IV 270,38 0,11

35.44 Sonstige Hochstaudenflur III 503,20 0,21

35.64 Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation III 7085,09 3,01

36.50 Magerrasen basenreicher Standorte IV 11097,70 4,72

37.11 Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation I 42180,67 17,94

41.10 Feldgehölz IV 742,73 0,32

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte III 13898,30 5,91

55.20 Buchen-Wald basenreicher Standorte V 50979,43 21,68

59.40 Nadelbaum-Bestand (Nadelbaumanteil über 90 %) III 6623,77 2,82

60.10 Von Bauwerken bestandene Fläche I 38622,02 16,42

60.21 Völlig versiegelte Straße oder Platz I 23416,27 9,96

60.23 Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies o-
der Schotter I 768,41 0,33

60.41 Lagerplatz I 426,62 0,18

60.50 Kleine Grünfläche I 15344,78 6,52

Gesamt   235177,69 100

 

Potentielle natürliche Vegetation (PNV) 

Die potenzielle natürliche Vegetation (PNV) ist die Vegetation, die sich einstellen würde, 
wenn der Einfluss des Menschen ausbliebe. Sie stellt damit einen gedachten Schluss-
zustand der Vegetation dar, der mit den aktuellen Umweltbedingungen in Einklang steht. 
Die PNV ist damit nicht gleichzusetzen mit der ursprünglichen natürlichen Vegetation, 
da die Jahrhunderte lange anthropogene Landnutzung zur Veränderung der Standorte, 
der Flora und der Fauna führte. Sie dient als Referenz für die Bewertung und stellt die 
Grundlage für die Planung möglicher Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dar. 
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Die PNV im Untersuchungsgebiet wird von den Buchenwäldern der sehr basenreichen 
(kalkreichen) Standorte gebildet. Den größten Anteil macht der Waldgersten-Buchen-
wald (Nr. 65) aus, der kleinflächig vom Waldmeister- oder Seggen-Buchenwald abgelöst 
werden kann.  

 
Abbildung 9: Potentiell natürliche Vegetation im UG und seiner Umgebung 

Diese Waldgesellschaft ist der vorherrschende Buchenwaldkomplex der Albhochfläche 
und eng an den Untergrund des Kalkgesteins gebunden. Im Typischen Waldgersten-
Buchenwald (Hordelymo-Fagetum typicum) wird die Baumschicht überwiegend aus der 
Rotbuche gebildet, weitere Bäume wie Esche und Berg-Ahorn sind nur untergeordnet 
beigemischt. Die Strauchschicht ist schwach entwickelt und enthält vor allem Buchen-
jungwuchs mit Roter Heckenkirsche und Seidelbast. Die Krautschicht kann durchaus 
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höhere Deckungswerte erreichen und setzt sich aus anspruchsvollen Laubwaldarten zu-
sammen: Waldgerste, Frühlings-Platterbse, Wald-Bingelkraut, Haselwurz, Türkenbund-
Lilie u.a.  

Der Waldgersten-Buchenwald tritt zurück wo die standörtlichen Bedingungen wechseln: 
auf Bereichen mit tiefgründigeren Böden wird er vom Waldmeister-Buchenwald abgelöst 
und auf trockeneren Standorten kann sich der Seggen-Buchenwald ausbreiten. 

Im Norden des UG würde der Waldgersten-Buchenwald im Wechsel mit dem Eichen-
Eschen-Hainbuchenwald vorkommen (s. Abbildung 9). Diese Standorte sind deutlich 
feuchter, es handelt sich um Unterhänge oder um fließgewässerführende Albtäler. In der 
Baumschicht treten zur Rotbuche einzelne Edellaubhölzer hinzu wie Berg-Ahorn, Esche 
und Berg-Ulme. 

 

Tiere/Habitatpotenziale 

Vögel 

Im Bereich der bestehenden Freileitung konnten im Jahr 2018 Bruten (Nester) des Kolk-
raben auf Mast 93 und des Turmfalken auf Mast 91 festgestellt werden. Diese Nester 
waren vor der Brutsaison 2019 im Rahmen der allgemeinen Instandhaltungsmaßnah-
men durch den Netzbetreiber entfernt worden, so dass aktuell kein Brutgeschehen do-
kumentiert werden konnte. Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen Ersatz-
neubau handelt ist davon auszugehen, dass auch die zukünftigen Masten geeignet sind 
den betreffenden Vogelarten einen Neststandort zu bieten. 

Insgesamt wird das Untersuchungsgebiet von den Vorbelastungen der bestehenden 
Freileitung, der anthropogen überformten Freihaltetrasse und dem Industriegebiet 
Egelsee geprägt. Dem Untersuchungsgebiet kommt daher nur eine allgemeine Bedeu-
tung zu. 

 

Säugetiere 

Nachweise der streng geschützten Haselmaus konnten bei den Erfassungen im Rahmen 
der artenschutzrechtlichen Prüfung nicht erbracht werden.  

Bezogen auf die nur geringe bis allgemeine Habitatausstattung der betroffenen Flächen 
ist auch bei den Fledermäusen davon auszugehen, dass die Wertigkeit der Flächen eine 
allgemeine Bedeutung nicht übersteigt. Hierbei spielt vor allem die Vorbelastung durch 
die bestehende Freileitung eine entscheidende Rolle sowie die kleinflächige Betroffen-
heit noch jüngerer Wald- bzw. Gehölzbestände. 
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Falter 

Im Untersuchungsgebiet konnten vor allem auf der Fläche des Kalk-Magerrasens und 
im Bereich der Ruderalvegetation insgesamt 27 verschiedene Falter- und Widderchen-
arten erfasst werden (vgl. Tabelle 8). Sechs dieser Arten stehen auf der Vorwarnliste der 
Roten Liste Baden-Württembergs (EBERT et al. 2008). Darüber hinaus sind der Feurige 
Perlmuttfalter, der Silberfleck-Perlmuttfalter und das Rotbraune Wiesenvögelchen in der 
Roten Liste Baden-Württembergs als gefährdet eingestuft. Die erfassten Arten entspre-
chen dem, auf einem Magerrasen bzw. einer Ruderalflur, zu erwartenden Inventar, die 
naturschutzfachliche Bedeutung der Flächen ist in Bezug auf das Faltervorkommen als 
mittel bis hoch zu bewerten.  

Tabelle 8: Im Jahr 2019 im Untersuchungsgebiet kartierte Falterarten   

Wissensch. Name Deutscher Name Vorkommen 

FF
H

 

BN
at

Sc
hG

 

R
L 

B.
-W

. 

R
L 

BR
D

 

Aphantopus hyperantus Schornsteinfeger I   * * 
Araschnia levana Landkärtchenfalter I   * * 
Argynnis adippe Feuriger Perlmutterfalter I  b 3 3 
Argynnis paphia Kaisermantel III  b * * 
Boloria dia Magerrasen-Perlmutterfalter I  b V 3 
Boloria euphrosyne Silberfleck-Perlmutterfalter I  b 3 3 
Celastrina argiolus Faulbaum-Bläuling I   * * 
Coenonympha glycerion Rotbraunes Wiesenvögelchen E  b 3 3 
Coenonympha pamphilus Kleines Wiesenvögelchen I  b * * 
Colias hyale Weißklee-Gelbling I  b V * 
Erebia medusa Rundaugen-Mohrenfalter I  b V 1 
Lycaena phlaeas Kleiner Feuerfalter I  b V * 
Maniola jurtina Großes Ochsenauge III   * * 
Melanargia galathea Schachbrettfalter III   * * 
Nymphalis c-album C-Falter I   * * 
Ochlodes sylvanus Rostfarbiger Dickkopffalter E   * * 
Pieris brassicae Großer Kohl-Weißling I   * * 
Pieris napi Grünader-Weißling II   * * 
Pieris rapae Kleiner Kohl-Weißling II   * * 
Polyommatus agestis Kleiner Sonnenröschen-Bläuling I  b * V 
Polyommatus coridon Silbergrüner Bläuling II  b V * 
Polyommatus icarus Hauhechel-Bläuling I  b * * 
Polyommatus semiargus Rotklee-Bläuling E  b V V 
Thymelicus lineola Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter II   * * 
Vanessa atalanta Admiral E   * * 
Vanessa cardui Distelfalter II   * * 
Zygaena filipendula Sechsfleck-Widderchen I  b * * 

Vorkommen: Häufigkeitsstufen:  E Einzelexemplar 
I Selten; 1 – 5 Individuen pro 100 m² 
II Mehrfach; 6 – 10 Individuen pro 100 m² 
III Häufig; > 10 Individuen pro 100 m² 

BNatSchG:       b – besonders geschützt 
RL BW bzw. RL Deutschland:  * = nicht gefährdet 

V = Vorwarnliste 
3 = gefährdet 
1 = vom Aussterben bedroht 
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Reptilien 

Im Rahmen der Kartierung im Jahr 2018 konnten keine Individuen der europarechtlich 
geschützten Arten Schlingnatter und Zauneidechse festgestellt werden. Im Bereich des 
Masten 92 der BL 510 gelang der Nachweis eines Exemplars der besonders geschütz-
ten Waldeidechse (Zootoca vivipara). In der Roten Liste Baden-Württemberg (LAUFER 
1999) wird die Waldeidechse als landesweit ungefährdet eingestuft. In Bezug auf Repti-
lien ist auf den betroffenen Flächen von einer mittleren Bedeutung auszugehen. 

 

Weiteres Artvorkommen 

Im Spannfeld der Masten 91 und 92 der BL 510 konnte das Vorkommen zweier Bauten 
der Roten Waldameise (Formica rufa) nachgewiesen werden. Diese ist entsprechend 
der Roten Liste Deutschlands (SEIFERT 2011) als ungefährdet einzuschätzen. Der Flä-
che kommt somit eine mittlere Bedeutung zu.  

Darüber hinaus konnten im Untersuchungsgebiet keine weiteren Arten nachgewiesen 
werden. 

 

2.2.5 Landschaft/Erholung 
Unter Landschaft sind einerseits das Landschaftsbild und andererseits der Bereich des 
Naturhaushaltes zu verstehen, der den Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen 
bildet (GAREIS-GRAHMANN 1997-2017). Da die Tiere und Pflanze bereits gesondert be-
handelt wurden, zielt dieses Kapitel auf die Beschreibung und Bewertung der Landschaft 
und deren Erholungsfunktion sowie das Landschaftsbild ab. 

Als allgemeinen Grundsatz formuliert § 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG den Schutz von Natur 
und Landschaft, so dass die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert 
von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Daraus können die Kriterien zur 
Bewertung der Landschaft und das Erfordernis zur Betrachtung der landschaftsbezoge-
nen Erholung abgeleitet werden. 

Datengrundlagen: 

 Topografische Karten (Maßstab 1:25.000) 
 Digitale Ortho-Luftbilder 
 Landschaftsbildbewertung Baden-Württemberg: Landesweite Modellierung der land-

schaftsästhetischen Qualität als Vorbewertung für naturschutzfachliche Planungen 
des Instituts für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stuttgart (ILPÖ 
2014) 
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 Naturraumsteckbriefe (ILPÖ & IERE 2000) 

Schutzgebiete, geschützte Gebietskategorien und Bereiche mit verbindlichen 
Festlegungen 
 Naturschutzgebiet Nr. 4.272 „Heiden in Lonsee und Amstetten“ (vgl. Kap. 2.1.2) 
 Landschaftsschutzgebiet Nr. 4.25.111 „Amstetten“ (vgl. Kap. 2.1.3) 

Schutzgutausprägung aufgrund gutachterlicher Erwägungen 
Hinsichtlich der Bewertung des Landschaftsbildes wurde auf die Ergebnisse des For-
schungsprojekts „Landschaftsbildbewertung Baden-Württemberg: Landesweite Model-
lierung der landschaftsästhetischen Qualität als Vorbewertung für naturschutzfachliche 
Planungen“ des Instituts für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stuttgart 
(ILPÖ 2014) zurückgegriffen (s. Abbildung 10). Da es sich jedoch um eine sehr großflä-
chige Analyse der Landschaft handelt, wurde diese anhand von Vorortbegehungen über-
prüft und angepasst. Sie diente damit zunächst einer Voreinschätzung.  

 
Abbildung 10: Landschaftsbildqualität und Erholungsinfrastruktur im Planungsgebiet.  

 

Die Darstellung der Landschaftsbildqualität kombiniert in diesem Fall die Einzelbewer-
tungen „Vielfalt, Eigenart Schönheit“. Das Kartenbild vermittelt einen ersten Eindruck von 
der Gesamtqualität des Landschaftsbildes im Untersuchungsraum. Insgesamt wird im 
engeren Untersuchungsraum eine mittlere bis geringe Landschaftsbildqualität erreicht. 
Die Bereiche der gewerblich genutzten Flächen sind von sehr geringer Qualität. Aber 
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auch die ackerbaulich genutzten Hochflächen nördlich Reutti sowie die Freiflächen in 
Richtung Amstetten-Dorf erreichen nur geringe Qualitäten. Lediglich der bewaldete 
Hangbereich weist mittlere Qualitäten auf, die westlich und östlich der vorhandenen 
Hochspannungsleitung in eine hohe Bewertung übergehen. Diese Bewertung beinhaltet 
bereits die Vorbelastung durch die bestehenden Freileitungen. 

Im Wesentlichen kann diese Bewertung für das Plangebiet übernommen werden. Je-
doch wird die Situation auf der Hochfläche im Übergang vom Offenland zum Wald, ge-
rade im Bereich des Wanderparkplatzes bis hin zum Waldrand etwas differenzierter be-
wertet (s. Abbildung 11). Hier zeigt sich ein typisches Bild für die Kuppenalb mit leicht 
bewegten Ackerflächen und der Waldkante im Hintergrund. Daher wird die Eigenart in 
diesem Bereich als hoch eingestuft.  

 
Abbildung 11: Leicht gewellte landwirtschaftliche Nutzflächen und Waldrand am Hangtrauf mit Mast 1 

(BL 511) und Mast 91 (BL 510). 

In der Beschreibung zum Landschaftsschutzgebiet „Amstetten“ wird auf den Schutz-
zweck des Landschaftsschutzgebietes zum Erhaltung der Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit der Hangbereiche des Lonetals sowie der gesamten Talformen der abzweigenden 
Trockentäler (Dettal, Kaubtal, Mühlentäle, Hackmessertal, Tiefental, Lontal, Duital, Voh-
tal, Engental und Trockentälchen "Gurgel") sowie der angrenzenden Albhochfläche hin-
gewiesen. 

Erholung 
In Abbildung 10 sind auch die im Gebiet vorhandenen Infrastruktureinrichtungen für Er-
holungszwecke dargestellt. So befindet sich am südwestlichen Rand des engeren Un-
tersuchungsgebietes ein Wanderparkplatz. Am Waldrand befindet sich eine kleine Grill-
stelle sowie eine Rastbank. Vom Wanderparkplatz aus verläuft ein blaumarkierter Wan-
derweg entlang des Waldrandes und dann in südliche Richtung nach Reutti, weiter in 
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Richtung Westen und schließlich nach Amstetten Bahnhof. Entlang der Museumsbahn-
strecke führt der Weg wieder zurück zum Wanderparkplatz. Auf der ausgewiesenen 
Schmalspurbahn verkehren im Sommer regelmäßig zwei Museumsbahnen mit histori-
schen Dampfzügen der Ulmer Eisenbahnfreunde.  

Vorbelastung 
Als bestehenden Vorbelastungen sind im Untersuchungsraum das Gewerbegebiet so-
wie die vorhandenen Hochspannungsleitungen, zum einen die BL 511 von Nordwest 
nach Südost verlaufend sowie die BL 510 von Südwest nach Nordost verlaufend zu nen-
nen. Diese Vorbelastung kommt in Abbildung 12 und Abbildung 10 deutlich zum Aus-
druck. Die Stromleitungen stellen eine technische Überprägung der Landschaft dar.  

Abbildung 12: Blick auf Mast 1 der BL 511 vom Wanderparklatz aus in Richtung Mast 91 der BL 510 und 
Waldrand (Bild links) und Blick auf Mast 1 der BL 511 vom Waldrand aus nach Süden. 

Empfindlichkeit 
Auf Grund der vorhandenen Erholungsinfrastruktur und der weit einsehbaren Bereiche 
auf der Albhochfläche ist das Gebiet grundsätzlich als hoch empfindlich einzustufen. Al-
lerdings muss diese Empfindlichkeit auch unter dem Aspekt der vorhandenen Vorbelas-
tung betrachtet werden. So das insgesamt von einer mittleren Empfindlichkeit hinsicht-
lich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung ausgegangen wird.  

Wechselwirkungen 
Das Schutzgut Landschaft steht in engem Wirkungsgefüge mit den abiotischen und bio-
tischen Faktoren, die auf das Erscheinungsbild der Landschaft direkt Einfluss nehmen. 
Darüber hinaus bestehen gegenseitige Abhängigkeiten mit dem Menschen, zum einen 
durch die menschliche Kulturtätigkeit innerhalb der Landschaft und zum anderen durch 
den Einfluss der Landschaft auf die Erholung des Menschen. 
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 Konfliktbeschreibung und Konfliktanalyse  
Im Rahmen der Konfliktanalyse werden die erheblichen Beeinträchtigungen auf den Na-
turhaushalt und das Landschaftsbild entsprechend der Eingriffsregelung des § 14 
BNatSchG ermittelt. Der Begriff Naturhaushalt umfasst dabei die Naturgüter Boden, 
Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen sowie das Wirkungsgefüge zwischen ihnen.  

Für die Konfliktermittlung werden die projektbezogenen Wirkfaktoren auf Grundlage der 
Bestandserfassung in ihrer Art und Dimension ermittelt und den planungsrelevanten 
Funktionen und Strukturen der Naturgüter und des Landschaftsbilds gegenübergestellt. 

Die Konfliktbeschreibung differenziert die Konflikte nach den betroffenen Funktionen, um 
anschließend die Ableitung von Maßnahmen vornehmen zu können. Darin integriert wer-
den auch die Konflikte und Maßnahmen, die sich aus den artenschutzrechtlichen Rege-
lungen des § 44 BNatSchG ergeben und im Rahmen des Artenschutzfachbeitrags er-
mittelt wurden sowie die Konflikte und Maßnahmen, die sich aus der Natura 2000-Ver-
träglichkeitsprüfung ergaben. Im LBP erfolgt eine Übernahme dieser Konflikte und Maß-
nahmen, die ausführliche Beschreibung und Herleitung erfolgte bereits im Artenschutz-
fachbeitrag bzw. in der Verträglichkeitsprüfung. 

Ermittlung der Wirkfaktoren 
Die zu erwartenden Wirkfaktoren ergeben sich aus der Vorhabenbeschreibung s. Kap. 
1.3 in Verbindung mit den Auswirkungen auf die Funktionen der in Kap. 2 beschriebenen 
Schutzgüter. Es werden dabei bau-, anlage-, und betriebsbedingte Wirkungen unter-
schieden. Gemäß der Definition handelt es sich bei den baubedingten Wirkungen um 
jene, die während der Bauphase auftreten und damit temporären Charakter haben. Dau-
erhaft dagegen wirken anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen. Da es sich bei 
dem Vorhaben um einen Ersatzneubau auf bestehender Trasse handelt sind die Wir-
kungen generell unter Berücksichtigung der bestehenden Vorbelastung zu betrachten. 
Die Auswirkungen auf die Schutzgüter sind daher im Regelfall geringer einzuschätzen 
als bei einem Trassenneubau. Tabelle 9 stellt die auf Grundlage der vorliegenden Infor-
mationen zu erwartenden relevanten Wirkfaktoren dar.  

Tabelle 9: Zu erwartende Wirkfaktoren  

Nr.  Wirkfaktor 
Wirkung 

Bau An-
lage 

Be-
trieb 

1 Dauerhafte Flächenversiegelung im Bereich der Mastfunda-
mente 

 x  

2 Bodenentnahme für Mastfundamente x   

3 Temporäre Flächeninanspruchnahme im Bereich der Zuwegung 
und Arbeitsflächen 

x   

4 Temporäre Beeinträchtigung durch Schadstoff-, Schall-, und Er-
schütterungsemissionen sowie Schmutz während der Bauzeit 

x   
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Nr.  Wirkfaktor 
Wirkung 

Bau An-
lage 

Be-
trieb 

5 Dauerhafte Beeinträchtigung durch Veränderung des Mastbil-
des, der Masthöhen sowie die Zusatzbeseilung 

 x  

 

3.1 Schutzgut Boden 
Die Ermittlung der Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen erfolgt innerhalb der Plan-
genehmigungsgrenze und damit innerhalb der Flächen, die direkt während der Bauzeit 
und durch die Anlage betroffen sind. Damit konzentriert sich der Konfliktbereich auf die 
unversiegelten neu einzurichtenden Baustellenzufahrten (Zuwegungen), die Arbeitsbe-
reiche im Umfeld der neu zu errichtenden sowie der zurückzubauenden Masten sowie 
auf die Versiegelung im direkten Bereich des Mastfundaments. In Tabelle 10 sind die für 
die Bodenfunktionen zu erwartenden Konflikte dargestellt. 

Tabelle 10: Zu erwartende Konflikte für das Schutzgut Boden. 

Konfliktnr.  Konfliktbezeichnung Umfang 

Bo1 Verlust aller Bodenfunktionen im Bereich der dauerhaften Flächen-
versiegelung2 unter den Mastfundamenten 

6,1 m²

Bo2 Bodenentnahme für Mastfundamente 595 m³

Bo3 Temporäre Beeinträchtigung durch Bodenverdichtung von hoch 
verdichtungsempfindlichen Böden im Bereich der Zuwegung und 
Arbeitsflächen 

29.958 m²

Bo 4 Temporäre Beeinträchtigung durch Schadstoff-, Schall-, und Er-
schütterungsemissionen während der Bauzeit 

nicht  
quantifizierbar

 
Um Eingriffe in das Schutzgut Boden zu vermeiden bzw. so gering wie möglich zu halten 
wurden bereits während der Planung die Arbeitsflächen und Zuwegungen auf ein Min-
destmaß reduziert. Weitere Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden in Kapi-
tel 4.4 beschrieben. 

3.2 Schutzgut Wasser 
Für das Schutzgut Wasser können Konflikte im Bereich der Mastfundamente während 
der Bauzeit durch Bodenentnahme und erhöhter Gefahr von Stoffeinträgen ins Grund-
wasser auftreten. Im Bereich der Arbeitsflächen und Zuwegungen können Konflikte 
durch Bodenverdichtung und daher temporär veränderter Oberflächenabflüsse auftre-
ten. Eingriffe in Oberflächengewässer finden nicht statt.  

 

                                                           
2 Dargestellt ist nur die Netto-Neuversiegelung 
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Tabelle 11: Zu erwartende Konflikte für das Schutzgut Wasser 

Konfliktnr.  Konfliktbezeichnung Umfang 

W 1 Eingriff in schützende Deckschichten für Mastfundamente 595 m³

W 2 Temporäre Beeinträchtigung der Grundwasserneubildung durch 
Bodenverdichtung im Bereich der Zuwegung und Arbeitsflächen 

29.958 m²

W 3 Potentielle Beeinträchtigung durch Schadstoffeinträge während 
der Bauzeit 

nicht  
quantifizierbar

 

Um Eingriffe in das Schutzgut Wasser zu vermeiden bzw. so gering wie möglich zu hal-
ten wurden bereits während der Planung die Arbeitsflächen und Zuwegungen auf ein 
Mindestmaß reduziert. Weitere Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden in 
Kapitel 4.4 beschrieben. 

Die Verringerung der Grundwasserneubildung durch Versiegelung wird auf Grund der 
sehr geringen Neuversiegelungsrate als nicht erheblich bewertet. Ebenso wird im Be-
reich der versiegelten Flächen nicht mit einer erheblichen Veränderung des Oberflä-
chenabflusses gerechnet. 

3.3 Schutzgut Klima/Luft 
Durch den Ersatzneubau der Masten kommt es auf kleinen Flächen zu einer Entfernung 
der Waldbestände die eine Funktion für die Frischluftproduktion haben. Im Bereich der 
Mastfundamente kommt es zu einer sehr geringen Neuversiegelung von 6,06 m², die 
sich nicht auf die Klimafunktionen auswirkt.  

Tabelle 12: Zu erwartende Konflikte für das Schutzgut Klima/Luft 

Konfliktnr.  Konfliktbezeichnung Umfang 

K/L3 Temporäre Beanspruchung von Freiland- und Frischluftklimatopen 
im Bereich der Zuwegung und Arbeitsflächen 

29.958 m²

K/L4 Temporäre Beeinträchtigung durch Schadstoffemissionen wäh-
rend der Bauzeit 

nicht  
quantifizierbar

K/L5 Temporärer Verlust von Frischluftproduktionsflächen im Bereich 
der Waldbestände 

1.241,35 m²

 
Um Eingriffe in das Schutzgut Klima/Luft zu vermeiden bzw. so gering wie möglich zu 
halten wurden bereits während der Planung die Arbeitsflächen und Zuwegungen auf ein 
Mindestmaß reduziert. Weitere Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden in 
Kapitel 4.4 beschrieben. 



3. Konfliktbeschreibung und Konfliktanalyse 51 

Bahnstromleitung Neu-Ulm – Amstetten – LBP  Mai 2020 

Gruppe für ökologische Gutachten | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart GÖG 

3.4 Schutzgut Tiere/Pflanzen und Biologische Vielfalt 
Konflikte für das Schutzgut Tiere und Pflanzen entstehen überall dort, wo Vegetations-
bestände temporär oder dauerhaft entfernt oder beeinträchtigt werden. Durch den Ve-
getationsverlust können potenzielle Lebensräume für Tierarten verloren gehen.  

Tabelle 13: Konflikte für das Schutzgut Pflanzen/Tiere und Biologische Vielfalt 

Konfliktnr.  Konfliktbezeichnung Umfang 

B1 Verlust von Vegetationsstrukturen/Habitatverlust im Bereich der 
dauerhaften Flächenversiegelung3 unter den Mastfundamenten 

6,1 m²

B3 Temporäre Vegetations-/Habitatverlust im Bereich der Zuwegung 
und Arbeitsflächen 

29.958 m²

B3a Temporäre Beeinträchtigung des LRT 6210 im Bereich der Zuwe-
gung und Arbeitsflächen 

210,36 m²

B4 Temporäre Beeinträchtigung durch Schadstoff-, Schall-, und Er-
schütterungsemissionen während der Bauzeit 

nicht  
quantifizierbar

B5 Dauerhafte Erhöhung des Tötungsrisiko für Vögel durch Drahtan-
flug im Bereich des Masten Nr. 91 

Spannfelder 
Nr. 92 – 91 
und 91 - 1 

 
Um Eingriffe in das Schutzgut Tiere und Pflanzen zu vermeiden bzw. so gering wie mög-
lich zu halten wurden bereits während der Planung die Arbeitsflächen und Zuwegungen 
auf ein unbedingtes Mindestmaß reduziert. Weitere Minimierungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen werden in Kapitel 4.4 beschrieben, die artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaß-
nahmen werden in Kapitel 4.2 beschrieben. 

Die Waldschneise auf der Hochfläche stellt rechtlich gesehen Wald dar, daher wird für 
die Baustelleneinrichtungsflächen ein Antrag auf temporäre Waldumwandlung gestellt 
(s. Unterlage 8.3.1).  

3.5 Schutzgut Landschaft 
Für das Schutzgut Landschaft sind bezüglich des Ersatzneubaus vor allem die Unter-
schiede in der Masthöhe und Mastbreite (Fundamentfläche) sowie der zusätzlichen Lei-
tungstraverse relevant. Die größte Erhöhung findet bei Mast 91 der BL 510 statt (s. Ta-
belle 1). Dieser wird von 32,9 m auf 40,5 m um 7,6 m erhöht. Die stärkste Veränderung 
des Mastbildes ergibt sich bei Mast 1 der BL 511. Dieser wird von einem 1-Ebenen Mast 
auf einen 3-Ebenen Mast umgebaut und erhält damit zwei zusätzliche Leitungstraversen 
bei einer gleichzeitigen Erhöhung um 6,6 m. Die stärkste Verbreiterung findet bei Mast 
93 der BL 511 statt, die Fundamentfläche wird um knapp 25 m² vergrößert und der Mast 
um ca. 7 m höher.  

  
                                                           
3 Dargestellt ist nur die Netto-Neuversiegelung 
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Tabelle 14: Zu erwartende Konflikte für das Schutzgut Landschaft 

Konfliktnr.  Konfliktbezeichnung Umfang 

L3 Temporäre Veränderung des Landschaftsbildes im Be-
reich der Zuwegung und Arbeitsflächen während der 
Bauzeit 

nicht quantifizierbar 

L4 Temporäre Beeinträchtigung durch Schadstoff-, Schall-
, und Erschütterungsemissionen sowie Verschmutzung
von Erholungswegen durch Baufahrzeuge während der 
Bauzeit 

nicht quantifizierbar 

L5 Visuelle Veränderung / Beeinträchtigung durch Verän-
derung des Mastbildes, der Masthöhen sowie der Mast-
breiten 

max. Erhöhung: 7,6 m 
max. Verbreiterung: 25 
m²  
max. Veränderung: 2 zu-
sätzliche Traversen 

 

Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild beschränken sich nicht auf den engen Unter-
suchungsraum, sondern erstrecken sich letztlich auf alle Bereiche von denen die Anla-
genteile aus sichtbar sind. Da es sich bei dem Vorhaben um einen Ersatzneubau handelt 
und die Landschaft durch die bestehende Freileitung bereits deutlich technisch über-
prägt ist, erfolgte keine detaillierte Sichtbarkeitsanalyse.  

Bei der Ortsbegehung wurde festgestellt, dass hauptsächlich die Flächen südlich der 
Masten 91 der BL 510 und 1 der BL 511 von einer Veränderung betroffen sind. Dort wird 
durch die räumliche Nähe die Veränderung in Form einer Erhöhung und einer massive-
ren Gestalt der Masten sowie durch die zusätzliche Beseilung der Leitungstrasse deut-
lich sichtbar. Da der Mast 91 der BL 510 durch den Neubau etwas weiter in die Wald-
schneise „rückversetzt“ wird, ergibt sich eine geringere Auswirkung auf das Landschafts-
bild. Der Mast wird vermutlich zukünftig von den Waldrändern verdeckt und ist damit 
nicht mehr vollständig einsehbar. Lediglich der Mast 1 der BL 511 ist durch seine Lage 
im offenen Ackerland frei einsehbar.  

Im Bereich der Waldschneise ist auf Grund der Geländeform sowie der bestehenden 
Vorbelastung und der Umgebung der Maste mit Waldflächen nicht mit erheblichen Aus-
wirkungen zu rechnen. Ebenso ist im Bereich des Industriegebietes die Vorbelastung so 
hoch, dass nicht von erheblichen Veränderungen auszugehen ist.  
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 Maßnahmenplanung 
Nach §§ 13 (1) und 15 (2) BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet Ein-
griffe zu vermeiden, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu 
ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Dabei gilt eine Beeinträchtigung als ausgeglichen, wenn 
und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise 
wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt o-
der neugestaltet ist. 

Bei der Planung wurden folgende Planungsprämissen zur Reduzierung von Eingriffen in 
öffentliche und private Belange zugrunde gelegt (s. Omexom 2019). 

 Nutzung des bestehenden Schutzstreifens, um keine neuen Betroffenheiten aus-
zulösen 

 Möglichst Bündelung mit bestehenden Freileitungen bzw. bestehenden (Lei-
tungs-) Schutzstreifen und mit anderen linienhaften Infrastrukturen 

 Standortfestlegung von Masten, Arbeitsflächen und Zuwegungen möglichst au-
ßerhalb von Schutzgebieten und außerhalb von ökologisch wertvollen Flächen 
und Vegetationstypen 

 Leiterseile dürfen nicht tiefer hängen als im Bestand, damit sich die Abstandssi-
tuation für Dritte nicht verschlechtert 

 Berücksichtigung des Bündelungsgebotes 

Mast Nr. 91 und 92 der BL 510 

Die Masten Nr. 92 und 91 befinden sich im Bereich einer gerodeten Waldschneise. Da 
eine Komplettabschaltung der BL 510 nicht möglich ist, müsste bei einem standortglei-
chen Ersatzneubau der Masten die Betriebsführung jeweils mittels viersystemigen Pro-
visorien aufrechterhalten werden. 

Aufgrund geringer Platzverhältnisse innerhalb der gerodeten Waldschneise wäre dies 
mit einem weitläufigen Gehölzrückschnitt im Bereich der angrenzenden Waldflächen 
verbunden, da ausreichende elektrotechnische Abstände zu den Baumbeständen her-
gestellt werden müssten. Im Zuge der Planungsphase wurde in Abstimmungsgesprä-
chen mit der Grundstückseigentümerin sowie mit zuständigen Fachbehörden des Land-
ratsamtes Alb-Donau-Kreis ein Ersatzneubau der Masten Nr. 92 und 91 mit einer Stand-
ortverschiebung vereinbart, um von den viersystemigen Provisorien absehen zu können 
und dadurch Eingriffe im Sinne des BNatSchG zu minimieren und die vorhandenen 
Waldflächen, insbesondere der Baumbestände am Waldrand, zu schonen. 

Der Mast Nr. 92 soll innerhalb der bestehenden Trassenachse um ca. 15 m entgegen 
Leitungsrichtung verschoben werden. Hervorzuheben ist, dass eine alternative Ver-
schiebung in Leitungsrichtung nicht möglich ist, da sich hier die Abbruchkante der Hoch-
fläche befindet. 
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Der Mast Nr. 91 soll innerhalb der bestehenden Trassenachse um ca. 13 m in Leitungs-
richtung verschoben werden. Hervorzuheben ist, dass durch eine alternative Verschie-
bung entgegen Leitungsrichtung ein §30-Biotop durch den neuen Maststandort betroffen 
sein würde. 

Die Waldschneise auf der Hochfläche stellt rechtlich gesehen Wald dar, daher wird für 
die Baustelleneinrichtungsflächen ein Antrag auf temporäre Waldumwandlung gestellt 
(s. Unterlage 8.3.1).  

Mast Nr. 1 der BL 511 

Der Mast Nr. 1 befindet sich circa zur Hälfte auf einer Ackerfläche und zur Hälfte auf 
einer Wiesenfläche. Im Zuge der Planungsphase wurde in Gesprächen mit dem Grund-
stückseigentümer bzw. -nutzer eine Verschiebung aus der Ackerfläche in Richtung der 
vorhandenen Wiesenfläche und damit ein Ersatzneubau von Mast Nr. 1 mit einer Stand-
ortverschiebung vereinbart. Durch die Verschiebung innerhalb des Flurstückes werden 
landwirtschaftliche Belange berücksichtigt und die zukünftige Bewirtschaftung der Acker-
fläche verbessert. Ferner ergeben sich geringere baubedingte Eingriffe auf die Boden- 
und Ackerflächen, da auf ein zweisystemiges Provisorium verzichtet werden kann. 

4.1 Ableitung eines Maßnahmenkonzepts 
Das Maßnahmenkonzept berücksichtigt die Zielsetzungen für Naturschutz und Land-
schaftspflege, die sich aus gesetzlichen Vorgaben sowie den Zielen der Raumordnung 
und Landschaftsplanung ergeben. Darüber hinaus orientiert es sich an den beeinträch-
tigten wiederherzustellenden Funktionen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbil-
des unter besonderer Berücksichtigung des Artenschutzes. 

4.1.1 Ziele der Raumplanung 
Im Regionalplan der Region Donau Iller (REGIONALVERBAND DONAU-ILLER 2019) wird die 
Ausweisung als Vorranggebiet für Naturschutz- und Landschaftspflege folgendermaßen 
begründet:  

Die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege sind Kern-
bestandteil der Regionalen Biotopverbundplanung. Im überwiegend land- und forstwirt-
schaftlich genutzten Freiraum müssen geeignete Lebensbedingungen zur Sicherung 
des Überlebens eines wesentlichen Teils der natur- und kulturraumtypischen Flora und 
Fauna erhalten werden. Die Schaffung von Voraussetzungen für die Ausbreitung und 
Wanderung von Arten im Sinne des Biotopverbunds ist dabei von zentraler Bedeutung. 

In den Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege haben die Ziele des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege Vorrang vor anderen Nutzungen. Die Kernziele 
bzw. -funktionen der Gebiete sind die Sicherung des regionalen Biotopverbunds, der 
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Schutz von Kulturlandschaften und die Sicherung der ökologischen Ausgleichsfunktio-
nen im Naturhaushalt. 

4.1.2 Ziele des Natur- und Landschaftsschutzes 
Das Naturschutzgebiet Nr. 4.272 „Heiden in Lonsee und Amstetten“ enthält folgende 
Zielformulierungen. 

Schutzziel ist die dauerhafte Sicherung der Heiden durch Nutzung als Schafweideflä-
chen, deren Erweiterung im Rahmen von Flächenstilllegungen in der Landwirtschaft und 
die Abwendung von Gefährdungen. 

Das Teilgebiet Lehrhau stellt als letzter mehr oder weniger offener Bereich neben dem 
Gebiet „Hohe Egert" auf der östlichen Albhochfläche der Gemarkung und als wichtige 
Schafweidefläche des Heideverbunds Lonsee-Amstetten „Sicherungsfläche" dar, d.h. es 
ist unbedingt schutzwürdig. 

Für das Landschaftsschutzgebiet „Amstetten“ zielen die Formulierungen auf eine Erhal-
tung der typischen Kuppenalb-Landschaft sowie der Eigenart, Vielfalt und Schönheit 
(vgl. Kap. 2.1.3). 

Die Daten zum Biotopverbund zeigen im Planungsraum zahlreiche Kern- und Verbin-
dungsflächen für Arten des trockenen Offenlandes. Daher sollten Maßnahmen entwi-
ckelt werden, die der Erhaltung und Sicherung dieser Lebensräume dienen.  

4.2 Maßnahmen zum Artenschutz 
Diese Maßnahmen sind nicht abwägbar und zwingend durchzuführen.  

Zur Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Fauna und zur 
Vermeidung der Verwirklichung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG müssen 
gemäß den Ausführungen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung die folgenden 
Maßnahmen umgesetzt werden: 

VSAP 1 Installation von Vogelschutzfahnen 
Zur Minimierung des Tötungsrisikos durch Drahtanflug sind, in den von der Masterhö-
hung des Masten 91 besonders betroffenen Spannfeldern Nr. 92 – 91 und 91 – 1, sog. 
Vogelschutzmarker (z.B. Vogelschutzfahne B181/5 der Fa. Ribe, oder vergleichbare) auf 
dem Erdseil zu installieren. Diese Marker sind in einem Abstand von 20 m auf dem Seil 
zu montieren. 

Durch die Umsetzung der Maßnahme lässt sich das vorhabenbedingte Tötungsrisiko für 
Vögel auf ein nicht signifikantes Maß minimieren. 
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VSAP 2 Bauzeitenbeschränkung für die Baufeldbereinigung  
Die Entnahme von für Brutvögel als Nistplatz geeigneten Strukturen muss außerhalb der 
Brutzeit erfolgen. Im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende Februar kann davon 
ausgegangen werden, dass alle Tiere geschlüpft sind und Jungvögel das Nest bereits 
verlassen haben, so dass im Falle der mobilen Artengruppe der Vögel nicht mit einer 
Tötung gerechnet werden muss. 

VSAP 3 Bauzeitenbeschränkung für die Gehölzrodung 
Die Entnahme von für Fledermäuse als Tagesquartier geeigneten Strukturen (Gehölze) 
muss außerhalb der Aktivitätszeit erfolgen. Im Zeitraum zwischen Anfang November und 
Ende Februar kann davon ausgegangen werden, dass alle Tiere in ihren Winterquartie-
ren verweilen und die Tagesquartiere verlassen haben, so dass für die Artengruppe der 
Fledermäuse nicht mit einer Tötung zu rechnen ist 

 

4.3 Maßnahmen zu Natura 2000 
Zur Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen (Schadensbegrenzungsmaßnah-
men) der Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebietes 7425-311 Kuppenalb bei Laichin-
gen und Lonetal ist entsprechend der FFH-Verträglichkeitsprüfung folgende Maßnahme 
durchzuführen.  

Natura 1  Beschränkung der Bauzeit 
Zur Minimierung der Beeinträchtigung des FFH-LRT 6210 durch die Bautätigkeit ist die 
Bauzeit auf die Zeit außerhalb der Vegetationsperiode (Anfang Oktober bis Ende Feb-
ruar) zu beschränken. Zudem sind die in Maßnahme V 1 festgeschriebenen Baggerma-
tratzen zumindest im Bereich des Natura 2000-Gebietes vor dem 01. März wieder zu 
entfernen. Ziel der Maßnahme ist, dass die Beeinträchtigungen des Kalk-Magerrasens 
weitestgehend minimiert werden und dem beeinträchtigten Lebensraumtyp die nachfol-
gende Vegetationszeit ab Anfang März vollumfänglich für die Regeneration zur Verfü-
gung steht. 

 

Die Schadensbegrenzungsmaßnahmen sind der Abwägung nicht zugänglich und zwin-
gend durchzuführen.  

4.4 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
Bereits während der Planung wurde durch eine Optimierung der Arbeitsflächen und Zu-
wegungen die in Anspruch zu nehmende Fläche auf ein Mindestmaß reduziert. Die Aus-
wirkungen beschränken sich im Wesentlichen auf die Bauzeit und die damit verbunde-
nen Eingriffe in Pflanzen und Boden. Im Bereich der Baustelleneinrichtungsflächen und 
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Zuwegungen können nach Beendigung der Bauzeit die bisherigen Verhältnisse weitge-
hend wiederhergestellt werden. Im Bereich der Mastfundamente sowie durch die verän-
derte Anlagenhöhe und Gestalt können Beeinträchtigungen entstehen, die nicht ver-
meidbar sind. Im Folgenden werden Maßnahmen beschrieben, die dazu dienen die Aus-
wirkungen zu vermeiden und zu minimieren  

Maßnahmen des Artenschutzes sind unter Kapitel 4.2 beschrieben. 

V 1 Boden-/Vegetationsschutz 
Auslegen der Arbeitsflächen sowie Zuwegungen mit Baggermatratzen. Die Matratzen 
sollten möglichst luftdurchlässig sein und nur so lange wie unbedingt notwendig die Ve-
getation bedecken. Vor allem im Bereich des Kalk-Magerrasen muss auf eine möglichst 
kurzzeitige Vegetationsbedeckung geachtet werden.  

Durch die möglichst schonende Benutzung der zuvor beschriebenen Bereiche werden 
die Auswirkungen auf die Falter und Reptilien weitestgehend minimiert. Auch die Be-
stände der Waldameise werden durch die Abdeckung geschont. 

V 2 Bodenlockerung 
Nach Abschluss der Bautätigkeit muss der verdichtungsempfindliche Boden möglichst 
vegetationsschonend aufgelockert werden.  

V 3 Boden-/Grundwasserschutz 
Auf allen zu bebauenden und zu befestigenden Flächen (im Bereich der Mastfüße) ist 
vor Beginn der Baumaßnahme der Oberboden separat abzutragen, unverdichtet und 
unvermischt zu lagern und frühestmöglich für Vegetationszwecke wieder zu verwenden.  

Der Mutterboden ist bis zur Wiederverwendung in Mieten abseits des Baubetriebes mit 
einer Schütthöhe von maximal 2 m zu lagern. Die Mieten sind zu profilieren (Seitennei-
gung 2 %), zu glätten und vor Vernässung zu schützen. 

Der Bodenaushub der neuen Mastfundamente kann soweit er unbelastet ist für den Ein-
bau in die „alten“ Mastfundamente verwendet werden. Dabei sind humoser Oberboden 
und Unterboden getrennt auszubauen, zu lagern und entsprechend dem Bauvorhaben 
wieder einzubauen. 

V 4 Stellen eines Bauzaunes zum Schutz des Kalk-Magerrasens 
Zur Vermeidung einer übermäßigen Flächeninanspruchnahme und zum Schutz der Ve-
getationsbestände des Kalk-Magerrasens und von hochwertigen Falter-Habitatberei-
chen wird entlang der Zuwegung vom Feldweg zu den Arbeitsflächen sowie entlang der 
westl. Grenze der Arbeitsfläche ein Bauzaun gestellt.  
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V 5 Ökologische Baubegleitung 
Die Maßnahmen V1 bis V4 sind unter Aufsicht einer ökologischen bzw. bodenkundlichen 
Baubegleitung durchzuführen. Die mit der Baubegleitung beauftragte Person ist der un-
teren Naturschutzbehörde vor Baubeginn zu benennen. Der unteren Naturschutzbe-
hörde sind regelmäßige Berichte über die Tätigkeit vorzulegen.  

V 6 Schutz des Bodens und Grundwassers 
In der Bauphase sind der Boden und das Grundwasser vor Schadstoffeintrag zu schüt-
zen. Durch Anwendung der einschlägigen Vorschriften und Normen ist das Grundwasser 
in der Bauphase vor Schadstoffeintrag zu schützen insbesondere beim Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen. 

M 1.1  Rekultivierung der Arbeitsflächen und Zuwegungen  

Um die Regeneration der Vegetation nach dem Entfernen der Baggermatratzen zu un-
terstützen und den Eingriff zu minimieren, wird im Zuge der Bodenlockerung geeignetes 
Saatgut mittels Schlitzsaat eingebracht. Ziel ist die Wiederherstellung der Fettwiese mitt-
lerer Standorte durch Ansaat mit gebietsheimischem Saatgut (z.B. Frischwiese/Fett-
wiese, Mischung Blumen 30%, Gräser 70%; Produktionsraum 7 Süddeutsches Berg- 
und Hügelland, Ursprungsgebiet 13 Schwäbische Alb). Durch die unterstützende Maß-
nahme zur schnellstmöglichen Wiederherstellung der beanspruchten Vegetationsbe-
stände werden auch die temporär entfallenden Habitatbedingungen wiederhergestellt.  

M 1.2  Rekultivierung Baufeld und Magerrasen 
Um die Regeneration der Vegetation nach dem Entfernen der Baggermatratzen zu un-
terstützen und den Eingriff zu minimieren, wird im Zuge der Bodenlockerung geeignetes 
Saatgut mittels Schlitzsaat eingebracht. Ziel ist die Wiederherstellung des Magerrasens 
mittlerer Standorte durch Ansaat mit gebietsheimischen Saatgut (Produktionsraum 7 
Süddeutsches Berg- und Hügelland, Ursprungsgebiet 13 Schwäbische Alb). Im Ansaat-
jahr sollten evtl. auflaufende Unkräuter durch einen gezielten Schnitt geschwächt wer-
den, um den konkurrenzschwächeren Magerrasen-Arten Licht zu verschaffen. Ansons-
ten ist, entsprechend der derzeitigen Pflege, eine ein- bis zweimalige Mahd (Juli/Sep-
tember) bzw. eine regelmäßige Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen zu empfehlen 
(mehrmals im Jahr mit größeren Weidepausen). 

Durch die unterstützende Maßnahme zur schnellstmöglichen Wiederherstellung der be-
anspruchten Vegetationsbestände werden auch die Habitatbedingungen für Falter und 
Reptilien schnellstmöglich wiederhergestellt.  

M 1.3  Rekultivierung der Arbeitsflächen im Wald 
Je nach Umfang des Eingriffs in die Waldbestände im Bereich der Waldränder der Wald-
schneise (Rückschnitt, Abholzung) werden die Bestände der Sukzession überlassen 
bzw. mit dem Ziel der Entwicklung eines gestuften Waldrandes/-saumes wieder aufge-
forstet. 
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M 1.4  Rekultivierung der Arbeitsflächen und Zuwegungen  
Regeneration der Vegetation (Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation) nach dem 
Eingriff durch gelenkte Sukzession. Aufkommende Gehölze werden von Zeit zu Zeit im 
Rahmen der allgemeinen Pflege zur Trassenfreihaltung entfernt. Durch die Wiederher-
stellung der beanspruchten Vegetationsbestände werden auch die temporär entfallen-
den Habitatbedingungen schnellstmöglich wiederhergestellt.  

M 1.5  Rekultivierung der Arbeitsflächen durch Sukzession  
Die Wiederherstellung des im Rahmen des Projekts in Anspruch genommenen Gebü-
sche mittlerer Standorte erfolgt über die natürliche Sukzession. Im Umfeld der bean-
spruchten Fläche liegen weitere Gebüsche aus denen entsprechendes Samenmaterial 
eingetragen werden kann. 

M 1.6  Rekultivierung der Arbeitsflächen 
Im Bereich der Industrieflächen kommt es zu einer Inanspruchnahme von Grünflächen, 
die nach Abschluss der Bauzeit kurzfristig über eine Ansaat mit gebietsheimischen Saat-
gut wiederhergestellt werden (z.B. Blumenrasen/Kräuterrasen, 20 % Blumen und 80 % 
Gräser; Produktionsraum 7 Süddeutsches Berg- und Hügelland, Ursprungsgebiet 13 
Schwäbische Alb). 

M 1.7  Rekultivierung des Baufeldes und Entwicklung eines Magerrasens 
Um die Regeneration der Vegetation nach dem Entfernen der Baggermatratzen zu un-
terstützen und den Eingriff zu minimieren, wird im Zuge der Bodenlockerung gebietshei-
misches Saatgut, zur Entwicklung eines Magerrasens, mittels Schlitzsaat eingebracht 
(Produktionsraum 7 Süddeutsches Berg- und Hügelland, Ursprungsgebiet 13 Schwäbi-
sche Alb). Ziel ist die Aufwertung der ursprünglichen Grasreichen ausdauernden Ru-
deralvegetation.  

Im Ansaatjahr sollten evtl. auflaufende Unkräuter durch einen gezielten Schnitt ge-
schwächt werden, um den konkurrenzschwächeren Magerrasen-Arten Licht zu verschaf-
fen. Zum Erreichen des Zielzustandes ist die Fläche im Weiteren ein- bis zweimalig zu 
mähen (Juli/September) bzw. eine regelmäßige Beweidung mit Schafen und/oder Zie-
gen einzurichten. Diese Beweidung sollte mehrmals im Jahr mit größeren Weidepausen 
stattfinden. Durch die Maßnahme werden die Habitatbedingungen für Falter und Repti-
lien im Bereich des Vorhabenstandortes aufgewertet.  

 

4.5 Antrag auf temporäre Waldumwandlung 
Im Rahmen des Ersatzneubaus und der Standortverschiebung der Masten kommt es im 
Bereich der Waldschneise zu einem temporären Eingriff in Waldbestände im Umfang 
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von 7.840 m². Für die Fläche wird im Rahmen der Plangenehmigung ein Antrag auf be-
fristete Waldumwandlung nach § 11 LWaldG gestellt (s. Unterlage 8.3.1). In Anspruch 
genommene Waldstrukturen werden nach Beendigung der Baumaßnahmen wiederher-
gestellt (s. Unterlage 8.1).  
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 Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung 
Im nachfolgenden Kapitel wird der Eingriff für die jeweiligen Funktionen des Naturhaus-
halts unter Berücksichtigung der ergriffenen Maßnahmen (s. Kap. 4) einer Gesamtbeur-
teilung unterzogen. Für die Biotopfunktion und die natürliche Bodenfunktion erfolgt die 
Beurteilung nach der Ökokontoverordnung (ÖKVO) Baden-Württemberg. Für die übri-
gen Funktionen erfolgt eine verbal-argumentative Beurteilung. 

5.1 Bilanzierung Schutzgut Boden 
Die Eingriffsbewertung für das Schutzgut Boden erfolgt auf Grundlage der Ökokontover-
ordnung (ÖKVO). Der Boden über unterirdischen Fundamentflächen wird gemäß Heft 
24 der LUBW (LUBW 2012) als Überdeckung baulicher Anlagen behandelt. Bei einer 
Überdeckung ab 0,5 m, was bei den unterirdischen Fundamenten zutrifft, kann der Bo-
den maximal die Bewertungsstufe 2 erreichen. Bei ursprünglich geringerer Bewertung 
wird diese beibehalten. Die oberirdischen Fundamentflächen gelten als Vollversiegelung 
mit dem Totalverlust aller Bodenfunktionen. Die Bewertung dieser Fläche ist dement-
sprechend Null. Im Gegenzug werden jedoch auch Flächen entsiegelt, für Entsiegelun-
gen werden im Rahmen der ÖKVO 16 ÖP pro m² angerechnet. Insgesamt kommt es bei 
dem Umbau der Masten auf 6,1 m² Fläche zu einer Nettoneuversiegelung. 

Bewertungsabschläge nach dem Rückbau von Arbeitsflächen, Zuwegungen und Funda-
menten erhalten auch verdichtungsempfindliche Böden. Die Verdichtungsempfindlich-
keit der Böden wird dabei anhand der Daten der BK 50 und des Wasser- und Bodenatlas 
von Baden-Württemberg (LUBW & UNIVERSITÄT FREIBURG I. BR., 2012) nach 
MURER (2009) eingestuft. Die Ableitung der Verdichtungsempfindlichkeit erfolgt dabei 
mittels Bodenart, bodenkundlicher Feuchtestufe, Humusgehalt, Carbonatgehalt und 
Grobbodenanteil, wobei die Bodenart der maßgebliche Faktor ist, der um die anderen 
Faktoren korrigiert wird.  

Durch temporäre Baustelleneinrichtungen bedingte Bodenverdichtungen können i. d. R. 
durch eine fachgerechte Rekultivierung beseitigt werden. Bei besonders verdichtungs-
empfindlichen Böden ist dies jedoch nicht der Fall. Aus diesem Grund wird für mittel bis 
äußerst hoch verdichtungsempfindliche Böden nach dem Rückbau pauschal ein Verlust 
von 10 % der ursprünglichen Wertstufe angesetzt (LUBW 2012).  

Im Plangebiet sind von dem Vorhaben Rendzina-Böden betroffen, diese sind hoch ver-
dichtungsempfindlich. 
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Tabelle 15: Bilanzierung der Bodenwerte nach ÖKVO – Bestand 

Planung Nutzung Flächen-
größe  

Gesamtwert 
Bestand 

Wert Plan ÖP Bestand* ÖP Planung*

Arbeitsfläche LN 18.118 m² 2,17 1,953 157.264 141.538

Arbeitsfläche Wald 1.241 m² 2,5 2,25 12.410 11.169

Maststandort LN 207 m² 2 1,8 1.656 1.490

Entsiegelung LN 16,30 m² 0 4 0 261

Versiegelung LN 17,90 m² 2,17 0 155 0

Summe     171.485 154.458
Erläuterung: 
Nutzung: LN = unter landwirtschaftlicher Nutzung, W =unter Wald; die Bewertung der Bodenfunktionen unter-

scheidet sich bei Ausgleichskörper im Wasserkreislauf je nach Nutzungsart und damit auch die Ge-
samtbewertung (Ges) 

Bewertung: 0 – keine Funktionserfüllung, 1 – geringe Funktionserfüllung, 2 – mittlere Funktionserfüllung, 3 – hohe 
Funktionserfüllung, 4 – sehr hohe Funktionserfüllung 

 * Die Ökopunkte berechnen sich, indem der Gesamtwert Bestand/Wert Plan jeweils mit 4 multipliziert 
wird und anschließend mit der Flächengröße multipliziert wird. 

Gesamtbilanz Boden 
Die Gesamtbilanzierung erfolgt durch einen Vergleich der Bodenbewertung vor und nach 
Umsetzung des Vorhabens. 

 

Bestand: 171.485 Ökopunkte 

Planung: 154.458 Ökopunkte 

Δ -17.027 Ökopunkte 
 

Bei der Gegenüberstellung von Bestands- und Planungswert ergibt sich ein Defizit von -
17.027 Ökopunkten.  

5.2 Bilanzierung Schutzgut Wasser 
Durch die geringe Neuversiegelungsrate und die lediglich punktuelle Neuversiegelung 
sowie durch die in Kap. 4 beschriebenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
(V4, V5) verbleiben keine erheblichen Eingriffe in das Schutzgut Wasser und seine Funk-
tionen. 

5.3 Bilanzierung Schutzgut Klima/Luft 
Durch die geringe Neuversiegelungsrate und die lediglich punktuelle Neuversiegelung 
sowie durch die in Kap. 4 beschriebenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
(V6) verbleiben keine erheblichen Eingriffe in das Schutzgut Klima/Luft und seine Funk-
tionen. 
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5.4 Bilanzierung Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt 

Biotopfunktion 
Die Eingriffe in die Biotopfunktion ergeben sich, wie in Kap. 3.4 geschildert, aus der 
Überbauung und Veränderung von Biotopstrukturen im Bereich des geplanten Vorha-
bens sowie der Überdeckung von Vegetationsstrukturen mit massiven Stahlmatten wäh-
rend der Bauzeit. Die Biotoptypen werden nach dem Punktesystem der Ökokontover-
ordnung sowohl im Bestand als auch in der Planung (s. Tabelle 16) bewertet und einan-
der gegenübergestellt. Die Vegetation wird bei der Verlegung der Baggermatten nicht 
entfernt. Allerdings sind die Stahlmatten nicht oder kaum luftdurchlässig und der Boden 
muss nach der Bauzeit im Bereich der Arbeitsflächen wieder aufgelockert werden. Daher 
ist davon auszugehen, dass die Vegetation eine gewisse Regenerationsphase benötigt. 
Bei der Berechnung der Ökopunkte wird der jeweilige Planungswert für den Biotoptyp in 
der Planung angesetzt. Bei einigen Biotoptypen wird durch eine Wiederansaat (Vermei-
dungsmaßnahme M 1.1, M 1.2, M 1.6 und M 1.7) der Eingriff minimiert.  

Im Bereich der Waldschneise wird nach der Bauzeit ein Magerrasen entwickelt, so dass 
die ursprüngliche Vegetation (Grasreiche ausdauernde Ruderalflur) aufgewertet wird. 
Diese Maßnahme wird auch als Vermeidungs-, bzw. Mnimierungsmaßnahme in Kapitel 
4 beschrieben. In der Bilanzierung der Biotoptypen (s. Tabelle 16) ist diese Maßnahme 
bereits berücksichtigt. Der zu entwickelnde Magerrasen hat laut Ökokontoverordnung 
eine Bewertungsspanne von 17 bis 33 Ökopunkten. Der mittlere Planwert liegt bei 27 
ÖP. Im vorliegenden Fall wurden die Flächen mit 22 Ökopunkten geplant, da die Stand-
ortbedingungen nicht optimal sind (Waldschneise, früherer Waldstandort, der als Schutz-
streifen der Stromleitung freigehalten wurde).  
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Tabelle 16: Bilanzierung für das Schutzgut Pflanzen  

Pla-
nung

Btyp 
Nr. Biotoptyp Bestand Wert 

je m² 
Btyp 
Nr. Biotoptyp Planung Wert 

je m²
Fläche 

[m²] 
ÖP

Bestand 
ÖP

Planung Bilanz 

A
rb

ei
ts

flä
ch

e 

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 13 33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 13 4.446 57.798 57.798 0 

35.44 Sonstige Hochstaudenflur 16 35.44 Sonstige Hochstaudenflur 16 39 624 624 0 

35.44 Sonstige Hochstaudenflur 16 36.50 Magerrasen basenreicher Stand-
orte 22 326 5.216 7.172 1.956 

35.64 Grasreiche ausdauernde  
Ruderalvegetation 11 35.64 Grasreiche ausdauernde  

Ruderalvegetation 11 1.614 17.754 17.754 0 

35.64 Grasreiche ausdauernde  
Ruderalvegetation 11 37.11 Acker mit fragmentarischer  

Unkrautvegetation 4 56 616 224 -392 

35.64 Grasreiche ausdauernde  
Ruderalvegetation 11 36.50 Magerrasen basenreicher Stand-

orte 22 3.737 41.107 82.214 41.107 

36.50 Magerrasen basenreicher Stand-
orte 30 36.50 Magerrasen basenreicher Stand-

orte 22 210 6.300 4.620 -1.680 

37.11 Acker mit fragmentarischer  
Unkrautvegetation 4 37.11 Acker mit fragmentarischer  

Unkrautvegetation 4 2.765 11.060 11.060 0 

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 16 36.50 Magerrasen basenreicher Stand-
orte 22 52 832 1.144 312 

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 16 42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 14 4.873 77.968 68.222 -9.746 

55.20 Buchen-Wald basenreicher 
Standorte 33 55.20 Buchen-Wald basenreicher 

Standorte 21 1.011 33.363 21.231 -12.132 

59.40 Nadelbaum-Bestand (Nadel-
baumanteil über 90 %) 14 59.40 Nadelbaum-Bestand (Nadel-

baumanteil über 90 %) 11 230 3.220 2.530 -690 

60.21 Völlig versiegelte Straße oder 
Platz 1 60.21 Völlig versiegelte Straße oder 

Platz 1 6.068 6.068 6.068 0 

60.23 Weg oder Platz mit wassergebun-
dener Decke; Kies oder Schotter 2 60.23 Weg oder Platz mit wassergebun-

dener Decke; Kies oder Schotter 2 483 966 966 0 

60.50 Kleine Grünfläche 4 60.50 Kleine Grünfläche 4 4.047 16.188 16.188 0 

60.21 Völlig versiegelte Straße oder 
Platz 1 35.64 Grasreiche ausdauernde  

Ruderalvegetation 11 1,4 1 15 14 

 60.21 Völlig versiegelte Straße oder 
Platz 1 36.50 Magerrasen basenreicher Stand-

orte 22 3,8 4 84 80 
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Pla-
nung

Btyp 
Nr. Biotoptyp Bestand Wert 

je m² 
Btyp 
Nr. Biotoptyp Planung Wert 

je m²
Fläche 

[m²] 
ÖP

Bestand 
ÖP

Planung Bilanz 

En
ts

ie
ge

lu
ng

 60.21 Völlig versiegelte Straße oder 
Platz 1 37.11 Acker mit fragmentarischer  

Unkrautvegetation 4 3,6 4 15 11 

60.21 Völlig versiegelte Straße oder 
Platz 1 42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 14 4,4 4 62 58 

60.21 Völlig versiegelte Straße oder 
Platz 1 60.50 Kleine Grünfläche 4 3,2 3 12 9 

M
as

ts
ta

nd
or

t 

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 13 35.64 Grasreiche ausdauernde  
Ruderalvegetation 11 29 377 319 -58 

35.64 Grasreiche ausdauernde  
Ruderalvegetation 11 42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 14 103 1.133 1.442 309 

37.11 Acker mit fragmentarischer  
Unkrautvegetation 4 35.64 Grasreiche ausdauernde  

Ruderalvegetation 11 23 92 253 161 

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 16 42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 14 52 832 728 -104 

60.50 Kleine Grünfläche 4 60.50 Kleine Grünfläche 4 52 208 208 0 

Ve
rs

ie
ge

lu
ng

 

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 13 60.21 Völlig versiegelte Straße oder 
Platz 1 2,3 30 2 -28 

35.64 Grasreiche ausdauernde  
Ruderalvegetation 11 60.21 Völlig versiegelte Straße oder 

Platz 1 9 99 9 -90 

37.11 Acker mit fragmentarischer  
Unkrautvegetation 4 60.21 Völlig versiegelte Straße oder 

Platz 1 2,3 9 2 -7 

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 16 60.21 Völlig versiegelte Straße oder 
Platz 1 4,5 72 5 -67 

60.50 Kleine Grünfläche 4 60.21 Völlig versiegelte Straße oder 
Platz 1 4,5 18 5 -13 

  Summe     281.966 300.976 19.010 
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Gesamtbilanz Biotoptypen 
Die Gesamtbilanzierung erfolgt durch einen Vergleich der Bewertung der Biotoptypen 
vor und nach Umsetzung des Vorhabens. 

 

Bestand: 281.966 Ökopunkte 

Planung: 300.976 Ökopunkte 

Δ 19.010 Ökopunkte 
 

Bei der Gegenüberstellung von Bestands- und Planungswert ergibt sich ein Plus von 
19.010 Ökopunkten. 

In Anspruch genommene Waldstrukturen werden nach Beendigung der Baumaßnahmen 
wiederhergestellt (s. Maßnahme M1.3, Unterlage 8.1) 

Habitatfunktion/Tiere 
Die Eingriffe in die Habitatfunktionen der betroffenen Flächen können mit den durchzu-
führenden Maßnahmen (V 1, V 3 und M 1.1 – M 1.7) vermieden bzw. minimiert werden. 

Artenschutzrechtlich relevante Eingriffe lassen sich durch die geplanten Maßnahmen 
(SaP-V1 – SaP-V3) vermeiden. 

5.5 Bilanzierung Schutzgut Landschaft 
Für das Schutzgut Landschaft verbleiben im Bereich des Masten 91 der BL 510 durch 
eine Erhöhung um 7,6 m sowie des Mast 1 der BL 511 durch die zusätzlichen zwei Tra-
versen sowie die zusätzlichen Leiterseile erkennbare Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild. Da jedoch der Mast 91 weiter in die Waldschneise gerückt wird und die um-
gebenden Flächen von weiteren Strommasten und Freileitungen bereits erheblich tech-
nisch überprägt sind, wird nicht von einer erheblichen zusätzlichen Belastung des Land-
schaftsbildes ausgegangen. 

Es verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Landschaftsbild. 
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 Gesamtbilanz 
In der Gesamtbilanz werden die Ökopunkte der Bilanzierung der einzelnen Schutzgüter 
miteinander verrechnet.  

 

Bilanz Boden (s. Kap. 5.1): -17.027 Ökopunkte 

Bilanz Biotoptypen (s. Kap. 5.4): 19.010 Ökopunkte 

Δ 1.983 Ökopunkte 
 

In der Gesamtbilanz verbleibt durch die Rekultivierung ein Plus von 1.983 Ökopunkten. 
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 Anhang 

8.1 Pflanzlisten 

8.1.1 Frischwiese, Fettwiese 
Mischung Blumen 30%, Gräßer 70%) (Produktionsraum 7 Süddeutsches Berg- und Hügelland, 
Ursprungsgebiet 13 Schwäbische Alb). 

Saatmischung, Ansaatstärke 3g/m² (30 kg/ha) 

Blumen 30%     

Botanischer Name Deutscher Name % 

Achillea millefolium Gewöhnliche Schafgarbe 1,00 

Anthriscus sylvestris Wiesen-Kerbel 0,50 

Campanula patula Wiesen-Glockenblume 0,10 

Carum carvi Wiesen-Kümmel 2,50 

Centaurea cyanus Kornblume 2,00 

Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume 2,00 

Crepis biennis Wiesen-Pippau 0,70 

Daucus carota Wilde Möhre 1,80 

Galium album Weißes Labkraut 2,00 

Heracleum sphondylium Wiesen-Bärenklau 0,40 

Knautia arvensis Acker-Witwenblume 1,00 

Leontodon hispidus Rauer Löwenzahn 0,30 

Leucanthemum ircutianum/vulgare Wiesen-Margerite 2,50 

Lotus corniculatus Hornschotenklee 1,20 

Lychnis flos-cuculi Kuckucks-Lichtnelke 0,50 

Malva moschata  Moschus-Malve 0,50 

Papaver rhoeas Klatschmohn 1,00 

Pimpinella major Große Bibernelle 0,40 

Plantago lanceolata Spitzwegerich 2,50 

Prunella vulgaris Gewöhnliche Braunelle 1,30 

Rumex acetosa Wiesen-Sauerampfer 0,80 

Salvia pratensis Wiesen-Salbei 1,00 

Sanguisorba officinalis Großer Wiesenknopf 0,40 

Scorzoneroides autumnalis Herbst-Löwenzahn 0,30 

Silene dioica Rote Lichtnelke 0,50 

Silene vulgaris Gewöhnliches Leimkraut 1,00 

Tragopogon pratensis Wiesen-Bocksbart 1,20 

Trifolium pratense Rotklee 0,60 

    30,00 
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Gräser 70%     

Agrostis capillaris Rotes Straußgras 2,00 

Alopecurus pratensis Wiesen-Fuchsschwanz 3,00 

Anthoxanthum odoratum Gewöhnliches Ruchgras 4,00 

Arrhenatherum elatius Glatthafer 2,00 

Bromus hordeaceus Weiche Trespe 4,00 

Cynosurus cristatus Weide-Kammgras 5,00 

Dactylis glomerata Gewöhnliches Knäuelgras 2,00 

Festuca pratensis Wiesenschwingel 8,00 

Festuca rubra Horst-Rotschwingel 17,00 

Helictotrichon pubescens Flaumiger Wiesenhafer 2,00 

Lolium perenne Deutsches Weidelgras 5,00 

Poa angustifolia Schmalblättriges Rispengras 13,00 

Trisetum flavescens Goldhafer 3,00 

    70,00 

      

Gesamt   100,00 

 

8.1.2 Magerasen  
Produktionsraum 7 Süddeutsches Berg- und Hügelland, Ursprungsgebiet 13 Schwäbische Alb  

Saatmischung, Ansaatstärke 3g/m² (30 kg/ha) 

Blumen 50%     

Botanischer Name Deutscher Name % 

Achillea millefolium Gewöhnliche Schafgarbe 1,00 

Agrimonia eupatoria Kleiner Odermennig 2,50 

Betonica officinalis Heilziest 0,50 

Campanula rapunculoides Acker-Glockenblume 0,20 

Campanula rotundifolia Rundblättrige Glockenblume 0,20 

Centaurea cyanus Kornblume 3,00 

Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume 2,00 

Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume 1,50 

Clinopodium vulgare Gewöhnlicher Wirbeldost 0,50 

Daucus carota Wilde Möhre 1,00 

Dianthus carthusianorum Kartäusernelke 1,00 

Echium vulgare Gewöhnlicher Natternkopf 1,60 

Euphorbia cyparissias Zypressen-Wolfsmilch 0,20 

Galium album Weißes Labkraut 1,00 

Galium verum Echtes Labkraut 1,00 

Hieracium pilosella Kleines Habichtskraut 0,20 
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Hypericum perforatum Echtes Johanniskraut 0,50 

Hypochaeris radicata Gewöhnliches Ferkelkraut 1,20 

Inula conyzae Dürrwurz-Alant 0,50 

Knautia arvensis Acker-Witwenblume 2,00 

Leontodon hispidus Rauer Löwenzahn 1,20 

Leucanthemum ircutianum/vulgare Wiesen-Margerite 2,00 

Linaria vulgaris Gewöhnliches Leinkraut 0,30 

Lotus corniculatus Hornschotenklee 1,00 

Malva alcea Spitzblatt-Malve 1,00 

Malva moschata Moschus-Malve 1,50 

Medicago lupulina Gelbklee 1,00 

Origanum vulgare Gewöhnlicher Dost 0,30 

Papaver dubium Saatmohn 1,00 

Papaver rhoeas Klatschmohn 0,50 

Pastinaca sativa Gewöhnlicher Pastinak 0,50 

Picris hieracioides Gewöhnliches Bitterkraut 0,40 

Pimpinella saxifraga Kleine Bibernelle 0,80 

Plantago lanceolata Spitzwegerich 1,60 

Plantago media Mittlerer Wegerich 0,40 

Potentilla verna Frühlings-Fingerkraut 0,20 

Primula veris Echte Schlüsselblume 0,40 

Prunella grandiflora Großblütige Braunelle 0,50 

Prunella vulgaris Gewöhnliche Braunelle 1,00 

Ranunculus bulbosus Knolliger Hahnenfuß 1,00 

Reseda lutea Gelbe Resede 0,50 

Rhinanthus minor Kleiner Klappertopf 0,50 

Salvia pratensis Wiesen-Salbei 2,30 

Sanguisorba minor Kleiner Wiesenknopf 2,50 

Saponaria officinalis Echtes Seifenkraut 0,70 

Scabiosa columbaria Tauben-Skabiose 0,30 

Sedum acre Scharfer Mauerpfeffer 0,10 

Silene latifolia ssp. alba  Weiße Lichtnelke 1,50 

Silene nutans Nickendes Leimkraut 0,50 

Silene vulgaris Gewöhnliches Leimkraut 1,70 

Thymus pulegioides Gewöhnlicher Thymian 0,40 

Trifolium campestre Feldklee 0,30 

Verbascum nigrum Schwarze Königskerze 0,50 

    50,00 

      

      

Gräser 50%     
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Agrostis capillaris Rotes Straußgras 2,00 

Anthoxanthum odoratum Gewöhnliches Ruchgras 5,00 

Briza media Gewöhnliches Zittergras 4,00 

Bromus erectus Aufrechte Trespe 6,00 

Carex flacca Blaugrüne Segge 1,00 

Festuca guestfalica (ovina) Schafschwingel 11,00 

Festuca rubra Rotschwingel 5,00 

Helictotrichon pratense Echter Wiesenhafer 2,00 

Koeleria pyramidata Großes Schillergras 2,00 

Luzula campestris Gewöhnliche Hainsimse 1,00 

Poa angustifolia Schmalblättriges Rispengras 6,00 

Poa compressa Platthalm-Rispengras 5,00 

    50,00 

      

Gesamt   100,00 

 

8.1.3 Blumenrasen, Kräuterrasen,  
Mischung Blumen 20%, Gräßer 80% z.b. der Firma Rieger-Hofmann (Produktionsraum 7 Süddeutsches 
Berg- und Hügelland, Ursprungsgebiet 13 Schwäbische Alb).  

Saatmischung: Ansaatstärke 6g/m² (60 kg/ha) 

Blumen 20%     

Botanischer Name Deutscher Name % 

Achillea millefolium Gewöhnliche Schafgarbe 0,80 

Ajuga reptans Kriechender Günsel 0,10 

Bellis perennis Gänseblümchen 0,10 

Cardamine pratensis Wiesen-Schaumkraut 0,10 

Crepis capillaris Kleinköpfiger Pippau 0,20 

Dianthus deltoides Heidenelke 0,60 

Galium album Weißes Labkraut 2,00 

Galium verum Echtes Labkraut 1,00 

Geranium pyrenaicum Pyrenäen-Storchschnabel 0,30 

Hieracium pilosella Kleines Habichtskraut 0,10 

Leontodon hispidus Rauer Löwenzahn 0,80 

Leucanthemum ircutianum/vulgare Wiesen-Margerite 1,80 

Lotus corniculatus Hornschotenklee 1,30 

Malva neglecta Weg-Malve 0,50 

Medicago lupulina Gelbklee 0,50 

Plantago lanceolata Spitzwegerich 0,50 

Plantago media Mittlerer Wegerich 0,50 

Primula veris Echte Schlüsselblume 0,20 
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Prunella vulgaris Gewöhnliche Braunelle 2,50 

Ranunculus bulbosus Knolliger Hahnenfuß 0,50 

Salvia pratensis Wiesen-Salbei 2,50 

Scorzoneroides autumnalis Herbst-Löwenzahn 0,80 

Silene vulgaris Gewöhnliches Leimkraut 1,90 

Stellaria graminea Gras-Sternmiere 0,10 

Thymus pulegioides Gewöhnlicher Thymian 0,20 

Veronica chamaedrys Gamander-Ehrenpreis 0,10 

    20,00 

      

Gräser 80%     

Agrostis capillaris Rotes Straußgras 1,00 

Anthoxanthum odoratum Gewöhnliches Ruchgras 3,00 

Cynosurus cristatus Weide-Kammgras 9,00 

Festuca guestfalica (ovina) Schafschwingel 25,00 

Festuca rubra Horst-Rotschwingel 19,00 

Poa angustifolia Schmalblättriges Rispengras 10,00 

Poa compressa Platthalm-Rispengras 5,00 

Poa pratensis Wiesen-Rispengras 8,00 

    80,00 

      

Gesamt   100,00 


